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„Dritte Orte“ und dörfl iche Freiräume

Austausch von Meinungen und das persönliche Engage-
ment der Menschen in einem Dorf – sind für lebenswerte 
Orte zentral.

Auch öffentliche Freiräume 
müssen gestärkt werden
Neben Dorfgemeinschaftshäusern, Kneipen und Gast-
stätten, Dorfläden und anderen niedrigschwelligen Be-
gegnungsräumen kommt auch öffentlichen Freiräumen 
innerhalb der Dörfer und Ortsteile eine besondere Be-
deutung zu.

Denn es ist auch wichtig – und das hat nicht zuletzt die 
Corona-Pandemie verdeutlicht – sich draußen treffen zu 
können, um das Dorfleben zu gestalten und miteinander 
in Kontakt und Austausch zu treten.

Das Spektrum ist vielfältig. Gemeint sind hier beispiels-
weise lebendige Dorfplätze, Gemeinschaftsgärten, Rast- 
und Ruhepunkte, Spielplätze, Orte der Freizeitaktivität 
wie Outdoor-Kegelbahnen, Boule-Felder, Trimm-dich-
Pfade, Wanderwege und öffentliche Badestellen, Sport-
möglichkeiten und Bewegungs-Installationen sowie 
Kulturveranstaltungen und Kunstprojekte im öffent-
lichen Raum. Selbstverständlich ist dabei auch Außen-
gastronomie zu nennen.

Aus den in den letzten Jahren vielerorts entstandenen 
Programmen und Projekten zur Quartiersförderung 
und -entwicklung ist bekannt, dass intakte, funktio-
nierende Nachbarschaften mit bedarfsgerechten Da-
seinsvorsorgeangeboten und Wohnformen sowie sozia-
len und kulturellen Freiräumen die Lebensqualität er-
höhen und das Miteinander und die Identifikation mit 
dem Wohnort stärken. 2
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Projektideen und Initiativen im Kontext der Dorfent-
wicklung, Dorferneuerung oder Stärkung der Daseins-
vorsorge und Lebensqualität in ländlichen Räumen sind
häufig komplex. Sie betreffen verschiedene Akteurs-
ebenen, Handlungsfelder und Umsetzungsstrategien. 
Selbst bei einer kontinuierlichen Beteiligung der vom 
Projekt Berührten, bei hoher Akzeptanz und reger Parti-
zipation in der Bevölkerung, ist die Durchführung viel-
schichtiger Projekte anspruchsvoll. Selbst mit höchst-
möglichem persönlichen Engagement, Zuverlässigkeit, 
Geduld und Kommunikationskompetenz ist eine erfolg-
reiche Umsetzung auf rein ehrenamtlicher Basis nicht 
immer garantiert.

Die Größenordnung dieser facettenreichen Projekte 
ermöglicht es jedoch häufig, eine hauptamtliche Pro-
jektsteuerung für den Zeitraum der Konzeption, Pla-
nung, Initiierung, Projektbegleitung und -evaluation 
einzurichten, häufig auch darüber hinaus in einer Art 
„Anschubphase“. Auch entstehen aktuell auf politischer 
Ebene vermehrt Steuerungselemente, in denen ein Haupt-
amt das Ehrenamt langfristig stärken soll.

Die Bertelsmann Stiftung hat dazu in ihrer Reihe 
„Praxisratgeber Zivilgesellschaft“ in 2016 eine aktua-
lisierte Ausgabe des Leitfadens „Gemeinsam Wirken. Auf 
dem Weg zu einer wirkungsvollen Zusammenarbeit“ 
herausgegeben. Denn komplexe gesellschaftliche 
Herausforderungen können nur durch starke Koopera-

Aufgaben einer Koordinationsstelle
Tipps auf dem Weg zu einer wirkungsvollen Zusammenarbeit

Diesen und weitere Titel dieser Reihe finden 
Sie unter: 

www.praxisratgeber-zivilgesellschaft.de 

FSG ist weltweit als Beratungsunternehmen und 
Denkfabrik aktiv. Mehr Informationen unter: 

www.fsg.org 

tionen gelöst werden. Der Ratgeber basiert auf inter-
nationalen Forschungsergebnissen der gemeinnützigen 
und beratend tätigen US-amerikanischen Organisation 
FSG zur Frage, was Kooperationen erfolgreicher und 
wirksamer macht. In der Publikation finden sich neben 
vielen weiteren wertvollen Tipps auch Hinweise auf die 
Aufgaben einer Koordinationsstelle.

Hauptamtliche Koordinatorinnen und Projektsteu-
ernde können zumeist gut über Fördermittel finanziert 
werden und bilden die Schnittstelle zwischen ehren-
amtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern und den
kommunalen, staatlichen oder privaten Kooperations-
partnern. Sie sollen den Ablauf gemeinsamer Projekte 
strukturieren und in einen professionellen Rahmen
bringen – wobei sie insbesondere die zivilgesellschaftlich-
en Akteurinnen und Akteure entlasten können.

Serviceteil
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Aufgaben einer Koordinationsstelle

Strategie und Planung
Die Koordinationsstelle unterstützt bei der Strategie-
entwicklung sowie bei deren Umsetzung und überprüft 
sie regelmäßig auf mögliche Verbesserungen. Sie ist 
darüber hinaus für die Planung und das Management 
der logistischen und administrativen Prozesse sowie der 
operativen Arbeit verantwortlich.

Datenmanagement
Die Koordinationsstelle leitet und moderiert den Prozess. 
Darüber hinaus ist sie für das Sammeln, Überprüfen, 
Speichern, Analysieren und Verteilen projektrelevanter 
Daten verantwortlich und dient als Ansprechpartnerin
für Fragen zur Datenerhebung und Berichterstattung.

Moderation und Koordination
Die Koordinationsstelle koordiniert alle Aktivitäten, 
insbesondere auch die (Arbeitsgruppen-)Treffen aller 
beteiligten Akteurinnen und Akteure. Im Bedarfsfall 
identifiziert und koordiniert sie Weiterbildungsangebote 
und externe Beratungen für einen gezielten Kompetenz-
aufbau. 

Sie baut Vertrauen auf und sollte gegebenenfalls auch die 
Mediation zwischen den Partnern übernehmen können.

Kommunikation
Die Koordinationsstelle identifiziert relevante Gruppen 
und erarbeitet in Abstimmung mit allen relevanten 
Akteurinnen und Akteuren eine Kommunikationsstra-
tegie für die Öffentlichkeit und assoziierte Netzwerk-
partner. Sie steuert die Häufigkeit und den Inhalt der 
Mitteilungen und erzeugt öffentliche Aufmerksamkeit 
für das Anliegen der gemeinsamen Arbeit. Gleichzeitig 
stärkt sie durch gezielte interne Kommunikation den 
Zusammenhalt und das gemeinsame Agieren der Partner.

Einbinden von Beteiligten
Die Koordinationsstelle sorgt für die konstante Ein-
bindung aller Beteiligten, inklusive der Betroffenen. 
Sie übernimmt die Rolle der Themenanwaltschaft und
gewährleistet die Kommunikation zwischen den Part-
nern.

Finanzierungskoordination
Die Koordinationsstelle bereitet Förderanträge vor, 
sorgt für die hinreichende Förderung der gemeinsamen 
Arbeit und unterstützt die einzelnen Partner in ihrer 
Mittelbeschaffung. 2

Aufgaben einer Koordinationsstelle zur Projektsteuerung
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So breit, wie sich das Handlungsfeld ländliche Räume 
darstellt, ist auch das Spektrum an öffentlichen und 
privaten Fördermöglichkeiten.

Die Rückmeldungen ehrenamtlich Tätiger an die Ge-
schäftsstelle des WHB weisen darauf hin, dass gerade die
Konzeption, Beantragung und Abwicklung von Pro-
jektfördermitteln ein hoher Aufwand ist, der mitunter 
nur mit professionellen Kenntnissen reibungslos gelingt. 
Diese Hürde wird daher oft überhaupt nicht oder nur 
in kleinerem Umfang in Angriff genommen – und in 
den seltensten Fällen strategisch geplant. Öffentliche 
Förderer, aber auch private Stiftungen setzen auf 
die finanzielle Unterstützung von Projekten, da der 
finanzielle, zeitliche und personelle Rahmen für sie 
dadurch besser planbar wird. Das Risiko für den Förderer 
ist überschaubar. Es werden konkrete Ergebnisse ange-
strebt, ohne dass langfristige Verpflichtungen einge-
gangen werden müssen. Eine institutionelle Verstetigung 
der nicht selten hochwertigen und erfolgreichen Ange-
bote wird in diesem Verfahren zwar erschwert, umgekehrt 
eröffnet diese Entwicklung aber auch Möglichkeiten. 
Gerade relativ neue und besonders engagierte Initia-
tiven erhalten so die Chance für eine Start- oder Pro-
jektfinanzierung.

Für die Beantragung von Fördermitteln empfiehlt sich 
ein Kümmerer im Verein, der sich dieser Thematik nach-
haltig widmet. Neben einer derartigen personellen Ko-
ordinationsstelle für größere Projekte bietet sich für 
Gruppierungen, Vereine, Akteurinnen und Akteure sowie 
Netzwerke die Erarbeitung einer Konzeptstrategie an, 
die es ermöglicht, Fördermittel für unterschiedliche 
Projektideen kontinuierlich und verlässlich mittels eines 
Baukastensystems zu akquirieren. 

Für die Antragstellung – auch unterschiedlicher Pro-
jekte – muss man dafür nicht immer wieder bei null 
anfangen.

 Daniel Kraft beschreibt dies in einem Artikel für 
 die Bundeszentrale für politische Bildung 

https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/
 kulturelle-bildung/60067/fundraising?p=all, 
 (abgerufen am: 08.12.2021), auf den wir im   
 Folgenden mit freundlicher Genehmigung der 
 BpB zurückgreifen durften.

Professionelles Antragsmanagement
Strategisch denken – versiert Fördermittelakquise betreiben

Für Institutionen, die regelmäßig einen Teil ihrer Einnah-
men als Fördermittelzuschüsse erwirtschaften (möch-
ten), um verschiedene Aktivitäten im Dorf oder in ihrer 
Region langfristig sichern zu können, lohnt es sich, etwas 
Zeit und Mühe in die Konzeption eines Baukastensystems 
für Förderanträge zu investieren. Dann ist es übrigens 
auch viel einfacher möglich, regelmäßig bei denselben 
Programmen neue Anträge zu stellen. Mit „investieren“ 
ist hier insbesondere der Zeitaufwand gemeint, etwa 
für das Erstellen von aussagekräftigen Texten und 
Zahlenwerken, die dann jeweils im „Hauptteil“ auf den 
entsprechenden Projektinhalt und -antrag hin angepasst 
werden können, sowie für eine stimmige Gestaltung 
und Bebilderung.

Dafür lohnt es sich, Personen mit beruflicher Expertise 
einzubeziehen und die Unterlagen auf Fehler und Un-
stimmigkeiten prüfen zu lassen. Sicher findet sich dafür
auch jemand im Kreis der Einrichtung oder des Um-
feldes. Selbstredend ist, dass die Basis dieser Dokumente –
unabhängig von der Form der späteren Einreichung –
ausschließlich digital erstellt werden sollte. Je pro-
fessioneller die Einrichtung hier aufgestellt ist, desto 
effektiver wird die Mittelbeschaffung ausfallen. Es 
gilt, Standards und Routinen zu entwickeln, die den 
Zeitaufwand erheblich reduzieren können. Hier berät 
der WHB als Dachverband gerne.

Für die zivilgesellschaftlich Aktiven – egal, ob etabliert 
oder neu im Geschäft – ist es besonders wichtig, ein pro-
fessionelles Antragsmanagement aufzubauen. Hierzu 
gehört neben der Projektsteuerung eine systematische 
Beobachtung und Auswertung der bestehenden antrags-
basierten Fördermittel. 

Vorgehensweise für die Erstellung 
eines Baukastensystems
Zunächst sollten die Grundlagen von Institution bezie-
hungsweise Verein beschrieben werden: Was sind stra-
tegische Zielsetzungen und Zielgruppen? Wie ist die
(strukturelle) Zusammensetzung (zum Beispiel Träger-
schaft, Rechtsform, Organisation, Personalsituation)?
Welches sind übliche Aktivitäten (Vermittlungs- und 
Veranstaltungsangebote)? Gibt es Besonderheiten oder 
Alleinstellungsmerkmale (spezifische Räumlichkeiten, 
touristische Region et cetera)? Sind besondere Erfolge 
vorzuweisen (Auszeichnungen, Preise, Teilnahme an
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Modell- oder Fördervorhaben) und wie ist die Akzep-
tanz in der Gesellschaft (belegbar zum Beispiel durch
einzelne Presseberichte oder erfolgreiche Unterstützungs-
aktionen)?

Weitere mögliche Bestandteile sind, abhängig vom Pro-
jekt, Zahlen und Statistiken, die belegen, dass der An-
tragsteller sich vorab sachgerecht und gründlich mit 
der Materie auseinandergesetzt hat.

Dazu können beispielsweise je nach Vorhaben zählen:
demografische Daten der Gemeinde oder Region, Infor-
mationen über die Zielgruppe in ihrem geografischen
Projektraum, Gebäude- und Standortsituation (Bebau-
ungspläne, Raum- und Flächenkonzepte, Architektur-
skizzen), Belegungs- oder Auslastungsszenarien bei 
geplanter Raum- oder Gebäudenutzung, Erreichbarkeit 
der Institution (Auswertungen vorhandener Mobili-
tätsoptionen), Art- und Anzahl der örtlichen Daseins-
vorsorgeeinrichtungen, Besuchszahlen, Hinweise über 
Mitbewerber, Konkurrenten oder vorhandene ähnliche 
Angebote, Kooperationen und Netzwerke, bisherige Ver-
marktungsstrategien et cetera. 

Erforderlich ist in der Regel ein Kosten- und Finanzie-
rungsplan sowie die Darstellung der Zeitschiene für die 
Projektumsetzung.

Die einzelnen Punkte sollten übersichtlich strukturiert 
und attraktiv bebildert werden. Hierfür lohnt es sich 
mitunter, einmal eine fotoaffine Person einen frischen 
Blick auf Altbewährtes (zum Beispiel das Vereinsheim, die 
Kulturlandschaft, den (maroden) Radweg oder die kleine 
Kinder- und Jugendbibliothek im Ort) werfen zu lassen. 

Gezielt kann für den Aufbau aussagekräftiger und werti-
ger Fotos auch bei kommenden Veranstaltungen oder 
Projekten eine fotografische Begleitung eingeplant 
werden (auch Corona-konform; zum Beispiel bei Wan-
derungen oder beim Treff auf dem örtlichen Wochen-
markt). Hier sind selbstverständlich die Aspekte Urheber- 
und Nutzungsrechte zu berücksichtigen. Dazu hält der 
WHB eine entsprechende Handreichung bereit.

Anhand dieser Unterlagen und Dateien entsteht für das 
aktuelle, aber auch für alle zukünftigen Projektideen 
und Geldgeber eine attraktive Übersicht über den 
Antragsteller, dessen Verortung in der Gesellschaft 
sowie konkrete Ziele und Vorhaben. 

Bei der Projektplanung sollte zunächst auf der Basis 
einer Ideenskizze ein schriftliches Kurzkonzept für das
Projekt entwickelt werden. 

Bei der Konzeptentwicklung kann auf zahlreiche be-
währte Checklisten zurückgegriffen werden, die in die
meisten der gängigen Förderanträge ohne große Adap-
tionen übertragen werden können. Hierfür haben 
Daniel Kraft und Gerald Prell für die Bundeszentrale 
für politische Bildung (BpB) eine Checkliste entwickelt, 
an der man sich orientieren kann, die unter anderem 
Folgendes abfragt:

Angaben zu Projekttitel, Kontaktperson,
Beschreibung der Ausgangslage und Zielgruppe,
Ziel des Projektes und Vorgehen (Methode), um das 
Ziel zu erreichen, einzelne organisatorische und 
zeitliche Umsetzungsschritte,
Zeitraum und Ort der Umsetzung,
langfristige Wirkung des Projektes, Kontinuität,
Kooperationspartner, grobes Ausgaben/Einnahmen-
Finanzierungskonzept,
detaillierter Finanzplan (in konkreten Zahlen),
Strategie für Bewerbung, Berichterstattung und 
Evaluation. 

 Die Checkliste ist abrufbar unter: 
www.bpb.de/gesellschaft/bildung/kulturelle-

  bildung/60068/checkliste 

Nach Fertigstellung des Konzeptes folgt die systematische 
Suche der passenden Förderressourcen.

Hierfür ist es hilfreich, dem Vorhaben Schlagworte zu-
zuordnen, die einer thematischen Eingrenzung dienlich 
sind wie zum Bespiel: 

Digitalisierung,
sorgendes Dorf,
Umnutzung Denkmalschutz,
außerschulischer Lernort,
Daseinsvorsorge,
interkultureller Treff,
Gesundheitsprävention,
Umweltbildung 
et cetera.

Die Erfolgschancen steigen exponentiell, wenn das 
Anliegen des zu fördernden Projektes exakt auf die in 
den meisten Fällen klar formulierten Förderkriterien
passt und der potentielle Förderer nicht erst von den 
Vorstellungen und der Vertrauenswürdigkeit des An-
tragstellers überzeugt werden muss. Dies gilt umso mehr
bei Förderprogrammen, die inzwischen regelmäßig aus-
geschrieben werden und besonders klare Vorgaben 
machen. 2
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Neue Mobilitätskonzepte
Für eine zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung 
ländlicher Regionen sind Mobilitätssicherung und 
-erweiterung von besonderer Bedeutung. Erreichbar-
keit in Bezug auf Arbeit, Ausbildung/Studium, Nahver-
sorgung, Gesundheitseinrichtungen, Freizeit und Dienst-
leistungen ist ein wichtiger Faktor für Teilhabe, Lebens- 
und Standortqualität. 

Vor dem Hintergrund der besonderen Herausforderungen, 
bedingt durch größere Entfernungen und eine vielfach 
geringer ausgebaute Infrastruktur, bedarf es innovati-
ver flexibler, bedarfsorientierter und klimaschonender 
Konzepte, aber auch geeigneter Rahmenbedingungen. 
Mobilität startet im Kopf, benötigt jedoch zugleich 
entsprechenden politischen Willen und finanzielle 
Ressourcen, um Ideen Realität werden zu lassen. 

Dazu gehört, im Rahmen einer vorausschauenden Struk-
turpolitik die Siedlungsentwicklung, Versorgungsange-
bote und Verkehrsplanung im Sinne des Leitbildes der 
kurzen Wege integriert zu betrachten. Eine ganzheitliche 
Perspektive ist vonnöten. Es geht unter anderem um eine 
nahmobilitätsfreundliche Infrastruktur, eine größere 
Anzahl an Verkehrsmittelalternativen, wie auch neue 
Kooperationen zu Mobilitätsangeboten und ein (über-)
betriebliches Mobilitätsmanagement.

Für diejenigen, die sich in ihrem Dorf mit neuen Mobi-
litätskonzepten befassen möchten, hat die Redaktion 
einige hilfreiche Netzwerke und Initiativen zusammen-
getragen, die Unterstützung bieten.

Pro Bürgerbus NRW e. V. stützt dichtes 
Netz ehrenamtlicher Bürgerbusse
Ehrenamtlich betriebene Bürgerbusse haben sich in 
ländlichen Regionen und städtischen Randlagen im Laufe 
der letzten 20 Jahre als beständiges Mobilitätsangebot 
etabliert.

Sie entwickelten sich von anfänglichen Modellprojekten 
zu fest im ÖPNV-Gesetz verankerten Elementen. Eine 
Förderung ist heute für Kommunen wie auch öffentliche 
und private Verkehrsunternehmen als Verantwortliche 
für die Bürgerbuslinie nach § 14 ÖPNVG NRW möglich.

Die ehrenamtliche Arbeit der Bürgerbus-Vereine ist dabei 
eine unerlässliche Voraussetzung. Sie fördert zugleich 
Kontakte und schafft Kommunikation. Ansprechpartner 
für Bürgerbus-Initiativen und Bürgerbus-Vereine in 
Nordrhein-Westfalen ist der vor 20 Jahren ins Leben 
gerufene Pro Bürgerbus NRW e. V. 

In seinem letzten Bericht aus dem Jahr 2017 verzeichnet 
er mehr als 3.200 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer; 
bis heute existieren laut Webseite rund 145 Bürgerbusse 
in NRW.

Der Dachverband hat mit seiner Webseite ein zentrales 
Informationsangebot eingerichtet. Zweck des Vereins 
ist die Unterstützung der Bürgerbusse in NRW und die 
Förderung neuer Bürgerbus-Projekte.

Die Webseite www.pro-buergerbus-nrw.de und ein
regelmäßig herausgegebener Informationsdienst „Bür-
gerbus Aktuell“ bilden die Grundlage für die Information 
der Vereine und der Öffentlichkeit.

Online-Nachschlagewerk für Maßnahmen 
zu Mobilitätskonzepten in ländlichen 
Räumen
herausgegeben vom 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
Eine verbesserte Mobilität und eine stärkere Anbindung 
sollen in ländlichen Räumen die Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse unterstützen. Seit 2020 bietet Mobili-
kon eine Vielzahl von Maßnahmen, Projekten und 
Lösungen zum Nachschlagen an, die deutschlandweit 
erfolgreich umgesetzt wurden. In der Wissensdatenbank 
werden flexible und praxistaugliche Lösungen für die 
Mobilität gerade im ländlichen Raum dargestellt. 

Über Filterfunktionen kann man gezielt suchen und 
zielgruppengerechte Angebote finden. Insgesamt lassen 
sich so nach lokalspezifischen Kriterien Maßnahmen 
anzeigen, die als Vorlage für Umsetzungen in der eigenen 
Region in Betracht kommen. Als Zusammenführung 
von Best-Practice-Beispielen sind bisher rund 250 In-
strumente, Maßnahmen und Hilfen hinterlegt. 

Das Mobilikon-Glossar enthält unter anderem die 
Themenbereiche

Raumplanung und Gesetzgebung,
Mobilitätsverhalten,
Fahrrad und Pedelecs,
Motorisierter Individualverkehr
sowie Bus und Bahn.

 Weitere Informationen unter:
mobilikon.de
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Zukunftsnetz Mobilität NRW
Das Zukunftsnetz Mobilität NRW ist eine Initiative 
des Ministeriums für Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen (VM NRW) und unterstützt Städte, Kreise 
und Gemeinden bei der Förderung einer nachhaltigen 
Mobilitätsentwicklung beziehungsweise der kommu-
nalen Mobilitätswende. Seine Angebote sind speziell für 
die verschiedenen Bereiche der kommunalen Verwaltung 
konzipiert. Die Mitgliedschaft steht allen Kreisen, Städten 
und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen offen. 

Aufgabe ist die Unterstützung der Kommunen bei der 
Förderung der nachhaltigen Mobilitätsentwicklung. 
Die Kernthemen dabei sind kommunales Mobilitäts-
management als Change-Prozess und Maßnahmen des 
Mobilitätsmanagements.

Für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung wird auf 
koordinierte Maßnahmen gesetzt. Als entscheidend 
wird neben angebotsorientierten Maßnahmen die Ver-
knüpfung mit restriktiven Maßnahmen, wie Park-
raummanagement und die Neuaufteilung der Verkehrs-
flächen zugunsten des Umweltverbundes gesehen.

Auf der Webseite des Netzwerks finden sich auch 
verschiedene Beispiele für kommunale Anträge und 
Beschlüsse auf dem Gebiet der Mobilität. Es gibt Hand-
bücher im Bereich Kommunales Mobilitätsmanagement 
sowie im Bereich der Stadt- und Dorfentwicklung.

Hilfestellungen für Wirtschaft und Unternehmen, 
beispielsweise Informationen zum Dienstrad-Leasing
oder zu Fuhrparks, können ebenfalls abgerufen werden.
Verschiedene Informationen zu Verkehrsplanungs-
systemen und Mobilitätsvernetzung runden das Angebot 
ab. In Bezug auf Mobilitätslösungen für Kinder und 
Jugendliche und mobilitätseingeschränkte Personen 
gibt es außerdem eine Vielzahl an Informations- und 
Lehrmaterial für die praktische Umsetzung vor Ort.

Förderfinder.Mobilität.NRW des 
Zukunftsnetzes Mobilität NRW
Das Netzwerk hat auch den Förderfinder.Mobilität.NRW 
initiiert. Der Förderfinder hilft bei der Eingrenzung 
eines passenden Förderprogrammes für lokale Projekte.
Für die Suche stehen verschiedene Kriterien zur Auswahl: 
eine Filterung nach Art des Zuwendungsempfängers, 
geografischem Geltungsgebiet und gewünschtem För-
derschwerpunkt (beispielsweise Carsharing oder Rad-
schnellweg) kann ausgewählt werden. Sodann wird 
eine Ergebnisliste von passenden Förderprogrammen 
angezeigt. Der Förderfinder stellt Details zu den Pro-
grammen übersichtlich zusammen und bietet eine 
Exportfunktion.

 Weitere Informationen unter:
www.foerderfinder.nrw.de

Information
Der Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), der Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und der Verkehrs-
verbund Rhein-Sieg (VRS) – mit den Partnern Nah-
verkehr-Rheinland (NVR), Aachener Verkehrsver-
bund (AVV) und Zweckverband Westfalen-Süd (ZWS) –
sind die Träger des Zukunftsnetz Mobilität NRW. 

Die Unfallkasse NRW unterstützt außerdem verschie-
dene Aktionen im Bereich der Verkehrssicherheits-
arbeit. Bei den Trägern sind drei Koordinierungsstel-
len angesiedelt. 

Kontakt für Westfalen ist die 
Koordinierungsstelle Westfalen-Lippe
Sitz: Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) in Unna

zukunftsnetz-mobilitaet@nwl-info.de

Weitere Informationen unter: 
www.zukunftsnetz-mobilitaet.nrw.de
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Mehrebenensystem  

formal-rechtliche Programme, 
Pläne und Instrumente (Beispiele)

Raumordnung/ 
Strukturpolitik

Agrarstrukturpolitik Sonstige 
Fachpolitiken

Europäische 
Union

• Regionale Struktur-
politik und Struktur-
förderung

• Europäischer Landwirt-
schaftsfond (ELER)

• Verordnung zur 
Entwicklung ländlicher 
Räume

• Umweltrelevante 
Richtlinien und 
Verordnungen 

• EU-Wasserrahmen-
richtlinie (EU-WRRL)

Bund • Bundesraumordnungs-
gesetz (ROG)

• Förderrichtlinien und 
Bundesprogramme Ge-
meinschaftsaufgaben-
gesetz „Förderung der 
regionalen Wirtschafts-
struktur (GRW)“

• Gemeinschaftsaufgabe 
zur Verbesserung der 
Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes (GAK)

• Nationaler Strategie-
plan zur ländlichen 
Entwicklung (bis 2020), 
zukünftig: Nationales 
Programm 

z. B. 
• Nationale Schutz-

gebietsausweisungen 
(Naturschutz)

Bundesländer • Landesentwicklungs-
planung

• Förderrichtlinien und 
Länderprogramme der 
Länder zur Umsetzung 
regionaler Struktur-
politik 

• Förderrichtlinien der 
Länder und Länder-
programme in 
Verbindung mit GAK

• Fachgesetzliche 
Regelungen und 
Landesprogramme 
z.B. im Umwelt- und 
Naturschutz

Regionen • Regionale Raumord-
nungspläne 

z. B. 
• Ländliche Boden-

ordnung
• Agrarumwelt-

maßnahmen

z. B.
• Landschaftsrahmen-

planung

Kommunen • Bauleitplanung sowie 
• sonstige städtebauliche 

Planungen und Ortssat-
zungen

z. B. 
• Landwirtschaftliche 

Fachbeiträge

z. B. 
• Landschaftspläne

Quelle/ Ulrike Grabski-Kieron (2021)
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Entwicklung ländlicher Räume

Programme, Konzepte und Prozesse (unter anderem mit Betonung 
informeller Regional- und Kommunalentwicklung und Beispielen)

Raumordnung/ 
Strukturpolitik

Agrarstrukturpolitik Sonstige 
Fachpolitiken

• Territoriale Agenda 
der EU

• Europäisches 
Raumentwicklungs-
konzept (EUREK)

z. B. 
• Gemeinschaftsinitiative 

LEADER zur Entwick-
lung ländlicher Räume

z. B. 
• EU-WRRL: Flusseinzugs-

gebietsmanagement 
mit Projekt-/ Akteurs-
orientierung

Europäische 
Union

• Leitbilder der 
Raumordnung

• Modellvorhaben des 
Bundes und andere

• Bundeswettbewerbe
• Bundesprogramm 

Ländliche Entwicklung 
(BULE)

GRW
z. B. 
• Förderansatz 

Innovationsförderung 

Bund

Landeswettbewerbe und Modellvorhaben in NRW beispielsweise 
• REGIONALE
• LEADER-Regionen
• VITAL.NRW

Bundesländer

z. B. 
• Städtenetze
• Regionale 

Entwicklungs-
konzepte (REK)

z. B. 
• Regionalmanagement

z. B. 
• Regionalmanagement: 

Umsetzungsorientierte 
Konzepte und Aktionen 
zur Landschaftsent-
wicklung

Regionen

z. B. 
• Masterpläne
• Städtebauliche 

Rahmenpläne 
Quartiersmanagement 

z. B. 
• Dorfentwicklung 

z. B. 
• Projekte zur Förderung 

von E-Mobilität oder 
zum lokalen Klima-
schutz

Kommunen

 Konventionen, Netzwerke, Nicht-Regierungs-Organisationen

 Kooperationen, Netzwerke, Nicht-Regierungs-Organisationen

 Initiativen, Aktionen und Projektarbeit

 Initiativen, Aktionen und Projektarbeit
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Gerade im weiten Themenfeld der Entwicklung ländlicher 
Räume sehen sich die Protagonistinnen und Protagonisten 
mit einer unüberblickbaren Förderlandschaft konfron-
tiert. Erschwerend kommt für den Bereich der Dorfent-
wicklung, der Infrastrukturmaßnahmen und der Daseins-
vorsorge hinzu, dass hier unterschiedlichste Handlungs-
felder betroffen sein können. 

Die Förderprogramme sind auf EU-, Bundes- und Lan-
desebene angesiedelt. Dazu gesellen sich private Förder-
geber wie Stiftungen und, in den letzten Jahren auch 
vermehrt, mit einem Preisgeld dotierte Preise für bürger-
schaftliches Engagement oder Auszeichnungen für vor-
bildliches Engagement für die Heimat.

Glücklicherweise gibt es inzwischen von verschiedenen, 
das bürgerschaftliche Engagement unterstützenden 
Stellen, beispielsweise dem WHB oder auch dem LWL-
Museumsamt für Westfalen, regelmäßig aktualisierte 
zielgruppengerechte Zusammenfassungen verschiedener 
Förderprogramme.

Vorhaben mit Schlagworten 
beschreiben
Daher ist es wichtig, zu allererst zu bewerten, in welchen 
Förderbereich oder vielmehr in welche Bereiche das 
Vorhaben des Dorfes passen könnte. Gehört es im weitesten 
Sinn zur Kultur? Handelt es sich unter Umständen um 
ein Angebot, welches auch soziale oder inklusive Aspekte 
anspricht? Geht es um Denkmalschutz oder eher um 
Umnutzungskonzepte, Quartiersentwicklung und Stadt-
erneuerung oder eine Umweltschutzmaßnahme? Soll
ein Akteursnetzwerk entstehen oder ein konkretes Pro-
jekt umgesetzt werden? 

Gibt es eine (überregionale) Stiftung, die sich besonders 
für Ihr Vorhaben interessieren könnte? 

Ist ihr Projekt besonders herausragend für die Identität 
ihres Ortes? Behandelt es Geschichte und Erinnerungs-
kultur? Handelt es sich um die Umsetzung einer Struk-
tur- oder Infrastrukturmaßnahme, und könnte es so 
in die Verkehrsplanung, Tourismusförderung oder 
Wirtschaftsförderung fallen?

Aufgrund der großen Spannbreite der möglichen Förder-
bereiche kann die Redaktion an dieser Stelle nur einen 
kleinen Ausblick auf unterschiedliche Möglichkeiten 
geben. 

Da die Programme zumeist jährlich Änderungen unter-
liegen, werden lediglich im Sinne eines Steckbriefes we-
sentliche Hinweise zur jeweiligen Förderung gegeben 
und auf die entsprechende Webseite verwiesen.

Telefonische Beratung in 
Anspruch nehmen
Wie eingangs im Beitrag „Professionelles Antragsma-
nagement“ beschrieben wurde, ist es relevant, dass erst 
das Vorhaben schriftlich skizziert wird. Im Anschluss 
kann eine detaillierte Recherche beginnen. Für Mitglieder 
des Westfälischen Heimatbundes e. V. bietet sich auch 
eine telefonische Erstberatung durch die Geschäftsstelle 
an, um eine realistische Einordnung von Förderoptionen 
zu erhalten.

Ein Teil der Programminformationen ist der PDF-Bro-
schüre „Museumsförderung“ (Stand April 2021) des LWL-
Museumsamtes für Westfalen (herausgegeben von Dr. 
Ulrike Gilhaus und Kim Oesterwinter) entnommen. 2

Fördermöglichkeiten für 
Dorfentwicklungsmaßnahmen
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Förderung auf Bundesebene

Die Palette an Förderlinien, Wettbewerben und Investi-
tionshilfen im Bereich ländliche Räume zwischen Euro-
pa und der lokalen Ebene ist ausgesprochen breit. Die
folgende Zusammenstellung benennt exemplarisch 
Programme öffentlicher Fördergeber sowie verschie-
dener Stiftungen, ohne jedoch dabei Anspruch auf Voll-
ständigkeit zu erheben.

Aufgrund der befristeten Laufzeit vieler Angebote sowie
der Kurzfristigkeit einiger Ausschreibungen ist stets 
auch Eigeninitiative notwendig. Um mit Blick auf Be-
werbungsfristen und Antragsmodalitäten auf aktuellem 
Stand zu sein, ist anzuraten, immer wieder auch die 
Webseiten der Anbieter zu besuchen und einschlägige 
Newsletter zu abonnieren. Der Westfälische Heimatbund 

In einem umfangreichen, vom Referat 817 – Grundver-
sorgung und Mobilität in ländlichen Räumen des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
im Januar 2021 veröffentlichten Leitfaden zum Thema 
„Coworking auf dem Land“ findet sich von der Gründung 
bis zum laufenden Betrieb alles Wissenswerte rund ums 
Thema. Grundlage sind die Erfahrungen, die das Projekt 
„Coworking auf dem Land“ und die daraus gegründete 
Genossenschaft CoWorkLand gemacht haben. Der Leit-
faden bietet Ideen, Praxisempfehlungen und Tipps zur 
Gründung und zum Betrieb einer Bürogemeinschaft im 
ländlichen Raum.

Der Leitfaden beschreibt unter anderem die verschiedenen 
Arten der Coworking-Angebote (Pendlerhafen, Bottom 
Hub, Retreat, Workation, Integrierte Wohn- und Arbeits-
projekte, neue Dorfmitte und klassisches Coworking).

Des Weiteren geht er auf die verschiedenen Gründertypen 
ein, wie beispielsweise Unternehmerinnen und Unter.
nehmer, engagierte Gemeinschaften wie Vereine oder
genossenschaftlich organisierte Gruppen, Kommunen in 
ihrer Rolle als Verantwortliche für die lokalen Daseins-
vorsorgeeinrichtungen oder regionale Wirtschafts-
förderungen und Gründungszentren.

Der Ratgeber berichtet auch von der richtigen Standort-
wahl, dem Raumbedarf und dem Betrieb und Angebot 
eines Coworking-Space, angeleitet durch ein sogenann-
tes Community-Management.

 Die Broschüre ist abrufbar unter: 
www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/

  DE/Broschueren/coworking-land-bule.pdf?__
  blob=publicationFile&v=7 

Die „CoWorkLand-Genossenschaft“
Die gemeinwohlorientierte „CoWorkLand-Genossen-
schaft“ wurde im Februar 2019 gegründet. Sie finanziert 
sich aus Mitgliedsbeiträgen, Beratungshonoraren, den 
Einnahmen aus einer zentralen Buchungsplattform für 
Spaces sowie unterschiedlichen Projektförderungen 
und wurde zu Beginn durch das Bundesprogramm 
Ländliche Entwicklung (BULE) vom Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) unterstützt. 

CoWorkLand unterstützt die Neugründung von Spaces 
durch Analysen und Beratung, den laufenden Betrieb 
durch zentrales Marketing, Vernetzung und politische 
Lobbyarbeit. Für Gründerinnen und Gründer bietet die 
Genossenschaft die „How to Cowork“-Seminarreihe, re-
gionale Entwicklungsworkshops sowie ein Starter-Kit 
mit Musterverträgen, Checklisten und weiteren Infos 
an. Ein Katalog von 13 Erfolgskriterien erleichtert die 
Standortsuche und die Entwicklung des Betriebskonzepts.

 Weitere Informationen unter:
coworkland.de/de/genossenschaft 

informiert seine Mitglieder ebenfalls regelmäßig mittels 
Verteilermails über Fördermöglichkeiten und steht für 
allgemeine Beratungsanfragen zur Drittmittelakquise 
zur Verfügung.

Die Festlegung und Ausgestaltung der konkreten 
Förderlinien von Bund und Land sowie ihre Ressortierung 
in den Ministerien steht auch in Abhängigkeit von den 
jeweiligen politischen Konstellationen. So bietet die 
folgende Darstellung gleichsam eine Momentaufnahme, 
da in einer neuen Legislaturperiode diesbezüglich auch 
Veränderungen aufgrund neuer Ministeriumszuschnitte 
oder anderer thematischer Schwerpunktsetzungen 
möglich sind. Auch dies gilt es im Blick zu behalten. 

BMEL-Broschüre „Coworking auf dem Land – 
wie es gelingt und was es dafür braucht“

Fördermöglichkeiten zur Entwicklung 
ländlicher Räume – ein Einblick 
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Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE) 

Im nahezu unüberschaubaren Feld der Förderungen 
für ländliche Räume sind seit vielen Jahren die Pro-
gramme des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) als wesentlich zu nennen. 

Im Jahr 2015 wurde das „Bundesprogramm Ländliche 
Entwicklung“ (BULE) aufgelegt , unter dessen Dach viele
ältere Förderinstrumente zusammengefasst und auch
neue entwickelt wurden. Zuletzt wurden die Module
Modell- und Demonstrationsvorhaben, Förderung von
Modellregionen, Wettbewerben sowie Forschungsför-
derung und Wissenstransfer verfolgt. Seitdem hat das 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) rund 2.000 beispielhafte Projekte mit dem maß-
geblichen Ziel gefördert, die Weiterentwicklung des 
Regelförderinstrumentes, die Gemeinschaftsaufgabe zur
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK), zu unterstützen und damit Impulse 
für die ländliche Entwicklung zu geben. 

Seit 2019 waren am BULE neben dem BMEL auch verschie-
dene andere Ressorts beteiligt. 

Modell- und Demonstrations-
vorhaben (MuD)
Im BULE wurden unter anderem Modell- und Demons-
trationsvorhaben (MuD), darunter das Programm „Land-
KULUTUR“, gefördert. Diese MuD sollten Entscheidungs-
hilfen für die Optimierung der Förderpolitik für die 

ländliche Entwicklung liefern. Gleichzeitig ging es um
einen Wissensgewinn für Länder und Kommunen.

BULE als Wissensprogramm zielte darauf ab, Kapazitä-
ten, Kompetenzen und Strukturen bei Akteurinnen und 
Akteuren vor Ort, in Politik und Verwaltung sowie im 
Bereich Beratung und Forschung für eine bestmögliche 
ländliche Entwicklung zu bilden. 

2020 wurde ein Evaluationsbericht über die einzelnen 
Förderbereiche des Bundesprogramms vorgelegt.

Die konkrete Zukunft des „Bundesprogramms Ländli-
che Entwicklung“ stand zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses noch nicht fest.

Einen Überblick über bisherige BULE-Fördermaß-
nahmen des BMEL finden Sie unter:

www.ble.de/komle 

Zukünftige, jeweils nur kurzfristig veröffentlichte 
Fördermöglichkeiten werden bekannt gegeben unter :

www.ble.de/komle sowie im Bundesanzeiger.

Der BULE-Newsletter informiert circa alle zwei Mo-
nate zu aktuellen Themen und insbesondere zu 
neuen Fördermöglichkeiten.  

www.ble.de/bule-newsletter

Förderung mit Bundesmitteln
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Fördermöglichkeiten

BULE-Förderung in ressortüber-
greifenden Kooperationen: 
Beispiel BKM
Mit Blick auf lokal wirksame Förderungen wurde in den 
letzten Jahren zunehmend auf Trägerkooperationen
wie Bund-Länder-Programme sowie Zusammenarbeit 
mit Stiftungen und zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen gesetzt.

Förderprogramm „Kultur in ländlichen 
Räumen“ 
Kultur schafft Gemeinschaft und stärkt den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, Teilhabe und gleichwer-
tige Lebensverhältnisse. Um das Kulturangebot in ländli-
chen Regionen nachhaltig zu stärken, hat die Beauftragte 
der Bundesregierung für Kultur und Medien 2019 das 
Förderprogramm „Kultur in ländlichen Räumen“ ent-
wickelt. Das Programm soll die kulturelle Infrastruktur 
in Kommunen bis 20.000 Einwohner unterstützen und 
Kultureinrichtungen als öffentliche Räume der Begeg-
nung stärken. Im Programm „Kultur in ländlichen 
Räumen“ wurden bislang unter anderem Soforthilfe.
programme für Kinos, Bibliotheken, Heimatmuseen und 
Kulturzentren aufgelegt. Zudem wurden mobile Formate 
entwickelt, durch die Kulturangebote aus der Stadt die 
Menschen in ländlichen Räumen erreichen können.

Soforthilfeprogramm Heimatmuseen
Ein neues Angebot in der deutschen Förderlandschaft 
stellte im Jahr 2020 das „Soforthilfeprogramm Heimat-
museen“ dar, das sich dezidiert an kulturelle Vermitt-
lungsorte in peripheren Regionen richtete. Das Pro-
gramm zielte darauf, ländliche Regionen zu stärken 
sowie als attraktive Lebensräume zu erhalten. Insgesamt 
standen rund 2,5 Millionen Euro im Programm zur 
Verfügung. 148 Projekte von regionalen Museen, Frei-
lichtmuseen, archäologischen Parks und Trägern von 
Bodendenkmalstätten in ländlichen Räumen konnten 
gefördert werden. Aufgrund der großen Nachfrage 
wurde das Programm in 2021 verlängert. Hinzu trat 
der Programmteil „Landwirtschaftliche Museen“. Auch 
in diesem Jahr überstieg die Summe der beantragten 
Gelder die zur Verfügung stehenden Mittel, doch 
erhielten insgesamt 321 Projekte in ländlichen Räumen 

 Informationen zum Gesamtprogramm „Kultur in 
ländlichen Räumen“

  www.bundesregierung.de/breg-de/
bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur- 

 und-medien/kultur/kultur-in-laendlichen-
  raeumen-1872574

Bitte informieren Sie sich auf der Webseite des Ver-
bandes über eine mögliche Verlängerung oder Fort-
setzung unter anderen Vorzeichen.

www.dva-soforthilfeprogramm.de

eine Förderung. Projektträger der Förderlinie war der 
Deutsche Verband für Archäologie e. V. (DVA). 

Es wurden regionale Museen, Freilichtmuseen, archäo-
logische Parks und Träger von Bodendenkmalstätten in 
ihrem Betrieb und ihrer Weiterentwicklung gestärkt – 
und so der Erhalt des immateriellen und materiellen 
Kulturerbes als wesentlicher Teil der kulturellen Identi-
tät in ländlichen Räumen unterstützt. 

Antragsberechtigt waren Museen, die von juristischen 
Personen des privaten und öffentlichen Rechts geführt 
werden. Es konnten bis zu 25.000 Euro für Modernisie-
rungsmaßnahmen und programmbegleitende Investi-
tionen beantragt werden. 

Das Programm lief in den Jahren 2020/2021. Bitte
informieren Sie sich regelmäßig auf der Webseite des 
Verbandes über eine mögliche Verlängerung oder 
Fortsetzung unter anderen Vorzeichen.

www.dva-soforthilfeprogramm.de

Soforthilfeprogramm 
landwirtschaftliche Museen 
Der Programmteil richtete sich an regionale Museen in 
ländlichen Räumen mit bis zu 30.000 Einwohnern, die 
sich schwerpunktmäßig den Themen Landwirtschaft, 
Lebensmittelproduktion, Ernährung, Gartenbau, Wein-
bau oder Fischerei widmen. 

Antragsberechtigt waren Museen, die von juristischen 
Personen des privaten und öffentlichen Rechts ge-
führt werden. Es konnten bis zu 50.000 Euro für Mo-
dernisierungsmaßnahmen und programmbegleitende 
Investitionen beantragt werden.
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Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle” 
fördert zeitgemäße Bibliothekskonzepte
Mit dem Soforthilfeprogramm „Vor Ort für Alle“ förderte 
der Deutsche Bibliotheksverband e. V. bundesweit zeit-
gemäße Bibliothekskonzepte in Kommunen mit bis zu 
20.000 Einwohnern, um Bibliotheken als „Dritte Orte“ 
auch in ländlichen Räumen zu stärken und so einen 
Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhältnissen zu leisten. 
Bewerben konnten sich hauptamtliche, nebenamtliche 
und ehrenamtliche Bibliotheken und Fahrbibliotheken. 
In Ausnahmefällen waren Bibliotheken in Kommunen 
mit einer höheren Einwohnerzahl förderfähig, wenn 
sie einen ländlichen Charakter nachweisen konnten 
beziehungsweise die geförderten Maßnahmen eindeutig 
der Bevölkerung in ländlichen Räumen zugutekamen.
Das Programm startete in 2020 und wurde – vorerst 
befristet bis zum 31. Dezember 2021 – fortgeführt. Es 
konnten bis zu 25.000 Euro beantragt werden.

Bitte informieren Sie sich auf der Webseite des  
 Verbandes über eine mögliche Verlängerung oder  
 Fortsetzung unter anderen Vorzeichen.

  www.bibliotheksverband.de/dbv/projekte/
  vor-ort-fuer-alle.html 

www.landatlas.de/laendlich/laendlich.html

Bitte informieren Sie sich gegebenenfalls auf der 
Webseite über eine mögliche Verlängerung des 
Programms.

widersense.org/trafo-ggmbh/kirchturmdenken

Soforthilfeprogramm „Kirchturmdenken. 
Sakralbauten in ländlichen Räumen“ der 
BKM
Ziel des Soforthilfeprogramms „Kirchturmdenken. Sakral-
bauten in ländlichen Räumen: Ankerpunkte lokaler 
Entwicklung und Knotenpunkte überregionaler Ver-
netzung“ war es, (ehemalige) Sakralbauten und Kloster-
anlagen als Orte für Kulturangebote auch in struktur-
armen ländlichen Regionen zugänglich zu machen, 
regionale Zugehörigkeit und gesellschaftliche Integration 
zu stärken und die Lebensqualität vor Ort zu verbessern.

Die Maßnahme wurde im Rahmen des Programms „Kul-
tur in ländlichen Räumen“ von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

Förderungen konnten insbesondere durch Trägerinnen 
und Träger von Sakralbauten und Klosteranlagen (das 
heißt auch solchen, die entwidmet oder profaniert wur-
den) sowie durch Organisationen wie etwa Kirchbau-
oder Heimatvereine, sofern diese mit nachgewiesener 
Zustimmung der jeweiligen Trägerin/des jeweiligen 
Trägers agieren, in ländlichen Gemeinden mit einer 
Einwohnerzahl bis 20.000 Personen, beantragt wer-
den. Auch eingemeindete Orte, die zum ländlichen 
Raum gehören, konnten bei der Ausschreibung Be-
rücksichtigung finden, wenn der Ortsteil, an dem das 
Projekt wirken soll, einen ländlichen Charakter aufwies.

Das Programm war vorerst befristet bis zum 31. Dezember 
2021. Es konnten bis zu 25.000 Euro beantragt werden.
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Fördermöglichkeiten

Förderung „Integrierte Ländliche Entwicklung“ (ILE)
in Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK) 

Neben dem BULE ist hinzuweisen auf die Regelförderung 
über die „Integrierte ländliche Entwicklung“ der Bund-
Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes.“ 

ILE-Maßnahme „Dorferneuerung 
und Dorfentwicklung“
Über die Mittel aus dem Programm „Dorferneuerung“ 
können unter anderem Dorfentwicklungsmaßnahmen, 
Kleinstunternehmer, Basisdienstleistungen, Mehrfunkti-
onshäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrhäuser, 
Räume zur gemeinschaftlichen Nutzung, Freizeit- und 
Naherholungseinrichtungen sowie Coworking-Spaces in 
Orten mit bis zu 10.000 Einwohnern gefördert werden.

Aufgrund der verfassungsmäßigen Kompetenzvertei-
lung zwischen Bund und Ländern sind die Länder für die 
Umsetzung und damit auch für die Antragsbearbeitung 
zuständig. Sie haben eigene Landesrichtlinien.

Diese Maßnahme wird in NRW vom MHKBG ausgeschrie-
ben (vergleiche Seite 91ff).

ILE-Maßnahme „Regionalbudget“
Daneben bietet die Maßnahme „Regionalbudget“ die 
Möglichkeit, Kleinprojekte von bis zu 20.000 Euro zum
Beispiel im Bereich der Dorfentwicklung oder Grund-
versorgung schnell umzusetzen. 

Pro Jahr und pro Region gibt es maximal ein Regional-
budget in Höhe von 200.000 Euro. Das Regionalbudget 
stärkt die regionale Identität und unterstützt eine enga-
gierte und eigenverantwortliche ländliche Entwicklung.

Aufgrund der verfassungsmäßigen Kompetenzverteilung 
zwischen Bund und Ländern sind die Länder für die Um-
setzung und damit auch für die Antragsbearbeitung zu-
ständig. Sie haben eigene Landesrichtlinien.

Diese Maßnahme wird in NRW vom MULNV ausgeschrie-
ben (vergleiche Seite 95).
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Förderung auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen

Förderprogramm „2.000 x 1.000 Euro 
für das Engagement“
Die Landesregierung hat nach einem breiten Beteili-
gungsprozess am 2. Februar 2021 eine Engagementstra-
tegie für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen.
Im Herbst 2021 starteten die ersten Umsetzungsmaß-
nahmen. Hierzu gehörte auch das kurzfristig eröffnete 
neue Förderprogramm „2.000 x 1.000 Euro für das En-
gagement“, das zum Auftakt das Schwerpunktthema 
„Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft 
leben“ hatte. 

Gefördert werden sollen nun jährlich 2.000 Projekte mit 
jeweils 1.000 Euro für Vorhaben oder Maßnahmen, die 
das ehrenamtliche Engagement unterstützen. In jedem 
Jahr werden zukünftig Schwerpunkte festgelegt, die im 
Rahmen des Programmes gefördert werden können. 
Das Land Nordrhein-Westfalen überträgt dafür die zwei 
Millionen Euro Fördermittel an die 54 Kreise, kreisfreien 
Städte sowie die Städteregion Aachen nach einem 
bestimmten Verteilerschlüssel.

Über den Antrag entscheidet dann der zuständige Kreis 
beziehungsweise die zuständige kreisfreie Stadt. Die 
Bearbeitung der Anträge erfolgt nach der Reihenfolge 
des Eingangs bei der zuständigen Bewilligungsbehörde.
Antragsberechtigt sind natürliche und juristische 
Personen des privaten und öffentlichen Rechts (Vereine, 
Verbände, Initiativen).

Jedes Jahr wird pro Antragsteller maximal ein Projekt 
gefördert, das im jeweiligen Förderjahr im Zeitraum vom 
1. Januar bis 31. Dezember durchgeführt werden muss. 
Alle Antragsunterlagen sind im Online-Portal hinterlegt.

www.engagiert-in-nrw.de/foerderprogramm-
  2000-x-1000-euro-fuer-das-engagement 

Kulturförderung des Ministeriums 
für Kultur und Wissenschaft des 
Landes NRW (MKW)
Regionale Kulturpolitik
Ziel der Regionalen Kulturpolitik (RKP) ist die Profilierung 
der zehn historisch gewachsenen Kulturregionen in NRW 
im zusammenwachsenden Europa. Ihre Attraktivität und 
Identität soll nach innen und außen gestärkt werden. 
Hierbei sollen die Kommunikation und Kooperation 
zwischen Kulturschaffenden und Kulturverantwortlichen 

intensiviert werden. Zudem wird die Vernetzung von 
Kultur mit den Bereichen Stadtentwicklung, Tourismus, 
Wirtschaft, Sport und Denkmalschutz gefördert. Die 
RKP soll die kommunale Kulturförderung ergänzen, 
nicht ersetzen. Gefördert werden daher flankierende 
Maßnahmen, die die kulturellen Strukturen verbessern 
und die kulturelle Grundversorgung mit Kooperation, 
Koordination, Vernetzung oder Arbeitsteilung in der 
Region unterstützen. 
Hierzu können gehören:

Projekte und Maßnahmen, die den regionalen Infor-
mationsaustausch verbessern und die Kommuni-
kationssysteme in der Region vernetzen, zum Beispiel
gemeinsame Werbung für die Kultur, Hilfe beim Zu-
gang zu Datennetzen, Aufbau gemeinsamer Daten-
pools,
Projekte und Maßnahmen, die den Zugang zu Kultur-
ereignissen und zu Kultureinrichtungen verbessern 
und ein auf die jeweilige Region bezogenes Kultur-
marketing entwickeln,
koordinierte und kooperative Kulturangebote, zum 
Beispiel aufeinander abgestimmte Veranstaltungen be-
ziehungsweise Veranstaltungsreihen, in die die ge-
samte Region oder ein wesentlicher Teil der Region 
einbezogen sind,
kulturelle Qualifizierungsmaßnahmen,
Projekte, die neue Wege und Formen der Zusammen-
arbeit von Kultur und Wirtschaft in der Region aufzei-
gen,
Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturgut in den 
Regionen, zum Beispiel Umnutzung denkmalge-
schützter Bauten für kulturelle Zwecke,
Projekte, die Kultur mit anderen Sach- und Aufgaben-
gebieten wie Stadtentwicklung, Denkmalschutz, 
Wirtschaft, Tourismus, Sport, Jugendpflege, der städ-
tischen und regionalen Entwicklungspolitik und 
so weiter verbinden und damit die Lebensqualität 
erhöhen,

 Neuerrichtung von Kultureinrichtungen und der 
Aufbau von Kooperationsstrukturen mit Anschub-
finanzierung.

www.regionalekulturpolitiknrw.de/   
 foerderprogramm-rkp/beratung-und-anlaufstellen

Die Antragsfrist des Programmes war bisher üblicher-
weise im September des Vorjahres. Die initiale Pro-
jektberatung durch die zuständige regionale RKP-
Koordinierungsstelle ist verpflichtend. Antragsbe-
rechtigt sind Privatpersonen, Vereine, Kulturein-
richtungen, Kommunen sowie privatrechtlich organi-
sierte Unternehmen. Die Höhe der zu beantragen-
den Mittel ist variabel.

Engagementförderung der 
Staatskanzlei
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Programme und Förderungen 
des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes NRW 
(MHKBG)
Städtebauförderung
Ziel ist die Erhöhung der Attraktivität von Städten und 
Gemeinden im Rahmen von Projekten des Landes NRW 
wie „Ab in die Mitte“, „Stadt macht Platz – NRW macht 
Plätze“ oder „Initiative ergreifen“. Hinzu kommt das Bun-
desprogramm „Stadtumbau West“. Kommunen können 
hier auch in Partnerschaft mit Vereinen aktiv werden.

Als Programmlinien in der Städtebauförderung 2022 
stehen unverändert zum Vorjahr zur Verfügung:

„Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der 
Stadt- und Ortskerne“, 
„Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im 
Quartier gemeinsam gestalten“, 
„Wachstum und nachhaltige Erneuerung –
Lebenswerte Quartiere gestalten“.

Allgemein können die Finanzhilfen des Bundes und des 
Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen städtebaulicher 
Gesamtmaßnahmen in allen Programmlinien insbe-
sondere eingesetzt werden für:

die Vorbereitung der Gesamtmaßnahme einschließ-
lich vorbereitender Untersuchungen nach § 141 BauGB 
sowie Erarbeitung und Fortschreibung integrierter 
städtebaulicher Entwicklungskonzepte,
Maßnahmen des Klimaschutzes, zur Anpassung an 
den Klimawandel und zur Verbesserung der grünen
Infrastruktur (unter anderem energetische Gebäude-
sanierung, Bodenentsiegelung, Flächenrecycling,
klimafreundliche Mobilität, Nutzung klimascho-
nender Baustoffe, Schaffung, Erhalt oder Erweiterung 
von Grünflächen und Freiräumen, Vernetzung von
Grün- und Freiflächen, Begrünung von Bauwerks-
flächen, Erhöhung der Biodiversität),
Bau- und Ordnungsmaßnahmen,
Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes 
(Straßen, Wege, Plätze), zur Erneuerung des bauli-
chen Bestandes,
Maßnahmen der Revitalisierung von Brachflächen ein-
schließlich Nachnutzung beziehungsweise Zwischen-
nutzung,
Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege zum Erhalt und zur Sicherung
des bau- und gartenkulturellen Erbes sowie stadtbild-
prägender Gebäude,

Maßnahmen zur Sicherung der Daseinsvorsorge,
Maßnahmen der Barrierearmut beziehungsweise 
-freiheit, 
Maßnahmen zum Einsatz digitaler Technologien 
(städtebauliche Vernetzung von Infrastrukturen, Da-
ten, Netzen),
Maßnahmen zum Umgang mit Gebäudeleerstand 
(zum Beispiel Zwischenerwerb),
Quartiersmanagement, Leistungen von Beauftragten, 
Beratung von Eigentümerinnen und Eigentümern,
interkommunale Maßnahmen, insbesondere von 
kleineren Städten und Gemeinden, sowie Stadt-Um-
land-Kooperationen einschließlich Maßnahmen zur
Bildung interkommunaler Netzwerke und Koopera-
tionsmanagement,
Maßnahmen zur Steigerung der Baukultur, insbeson-
dere der Planungs- und Prozessqualität,
NEU: Maßnahmen zur Aufwertung von Empfangs-
gebäuden der Deutsche Bahn Station & Service AG,
Maßnahmen mit hohem Innovations- und Experi-
mentiercharakter in außerordentlichen Stadtent-
wicklungsformaten,
Beteiligung und Mitwirkung von Bürgerinnen und 
Bürgern (zum Beispiel Verfügungsfonds und „Tag der 
Städtebauförderung“). 

In NRW besteht eine besondere Notwendigkeit als auch
Chance, brach gefallene Flächen zu revitalisieren und
für neue Entwicklungsimpulse zu nutzen. Dies gilt ins-
besondere für die Neu- und Wiedernutzung inner-
städtischer brachliegender Industrie-, Konversions-
oder Eisenbahnflächen, leer gefallener Großimmobilien 
und nicht hinreichend genutzter Areale, um die Revi-
talisierung der Stadt- und Ortskerne zu stärken.

Neben der Förderung von Gemeinbedarfseinrichtungen 
im Hinblick auf ihre Versorgungsfunktion für die Be-
völkerung und als Orte der Begegnung sollen Maßnah-
men zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls und der 
Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum die Schwer-
punkte der Städtebauförderung in den nächsten Jahren 
in NRW kennzeichnen.

Weitere Informationen zu allen Programmbereichen 
unter:

www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-  
 foerdern/programme-der-staedtebaufoerderung 
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Bund-Länder-Programm: „Lebendige 
Zentren – Erhalt und Entwicklung der 
Stadt- und Ortskerne“
Die Finanzhilfen im Bund-Länder-Programm „Lebendige 
Zentren“ sind für städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur 
Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und zum Erhalt 
von Stadt- und Ortskernen, historischen Altstädten, 
Stadtteilzentren und Zentren in Ortsteilen, zur Profi-
lierung und Standortaufwertung sowie zum Erhalt und 
zur Förderung der Nutzungsvielfalt bestimmt. 

Während des COVID-19-Lockdowns haben insbesondere 
der (Einzel-)Handel sowie die Gastronomie erhebliche 
Umsatzeinbußen erlitten und dies wird nachhaltige Ver-
änderungen hervorrufen. Auch die Schließungen von 
Filialen großer Warenhaus-Gruppen in zahlreichen 
Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen werden 
für die betroffenen Innenstädte große Herausforde-
rungen mit sich bringen. Neue Konzepte, integrierende 
Prozesse unter Einbeziehung der Eigentümer und 
Investitionen in Gebäude und öffentlichen Raum sind 
erforderlich, um die Folgen zu mildern und eine neue 
Qualität zu etablieren. Ziel ist die Entwicklung zu 
attraktiven und identitätsstiftenden Standorten für 
Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur, Handel, 
Freizeit und Bildung.

Fördermittel können insbesondere eingesetzt werden 
für:

bauliche Maßnahmen zum Erhalt des baukulturellen 
Erbes, die Aktivierung von Stadt- und Ortskernen, die 
Anpassung an den innerstädtischen Strukturwandel, 
unter anderem bei zentralen Versorgungsbereichen, 
die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerb-
lichen Leerstand, bedroht oder davon betroffen 
sind, Sicherung der Versorgungsstruktur zur Ge-
währleistung der Daseinsvorsorge, 
Sicherung und Sanierung erhaltenswerter Gebäude, 
historischer Ensembles oder sonstiger baulicher 
Anlagen von geschichtlicher, künstlerischer oder 
städtebaulicher Bedeutung sowie die Modernisierung 
und Instandsetzung oder den Aus- und Umbau dieser 
Gebäude oder Ensembles; Maßnahmen zur Sicherung 
und Sanierung besonders erhaltenswerter Bausub-
stanz sowie die Durchführung von Ordnungsmaß-
nahmen zur Erhaltung beziehungsweise Wiederher-
stellung des historischen Stadtbildes und Stadtgrund-
risses,
Erhalt und Weiterentwicklung des innerstädtischen 
öffentlichen Raumes (Straßen, Wege, Plätze, Grünräu-
me), Erneuerung des baulichen Bestandes, 
Verbesserung der städtischen Mobilität einschließlich 
der Optimierung der Fußgängerfreundlichkeit und

alternativer Mobilitätsformen zur besseren Vernet-
zung von Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Erholung 
sowie Nahversorgung,
Umnutzung leerstehender Ladenlokale (siehe nach-
folgend gesonderter Hinweis),
Einrichtung eines sogenannten Verfügungsfonds und
Quartiers- und Citymanagement beziehungsweise 
Management der Zentrenentwicklung und die Beteili-
gung von Nutzungsberechtigten und von deren Beauf-
tragten im Sinne von § 138 BauGB sowie von Immobi-
lien- und Standortgemeinschaften.

Information
Antrags- und empfangsberechtigt sind ausschließ-
lich Gemeinden und Gemeindeverbände. Sie kön-
nen aber nach Maßgabe von Nummer 27 Absatz 3
„Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008“ die Mit-
tel an Letztempfängerinnen und -empfänger weiter-
leiten. Die beantragte Förderung muss mindestens 
100.000 Euro betragen. Förderanträge für die 
Städtebauförderung sind bei der jeweils zuständigen 
Bezirksregierung bis jeweils zum 30. September des 
Vorjahres zu stellen.

Weitere Informationen zum Programm unter: 
  www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-  

 foerdern/programme-der-staedtebaufoerderung 

Bund-Länder-Programm: „Sozialer 
Zusammenhalt – Zusammenleben im 
Quartier gemeinsam gestalten“
Die Finanzhilfen des Bund-Länder-Programmes zur För-
derung von Maßnahmen des sozialen Zusammenhalts 
werden für Investitionen in städtebauliche Maßnah-
men zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt-
und Ortsteilen eingesetzt, die aufgrund der Zusammen-
setzung und wirtschaftlichen Situation der darin le-
benden und arbeitenden Menschen erheblich benach-
teiligt sind (vergleiche § 171 e BauGB).

Ziel ist es, einen Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und 
Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration 
aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zu-
sammenhalts in der Nachbarschaft zu leisten.

Fördermittel können insbesondere eingesetzt werden 
für:

Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse, 
unter anderem durch Aufwertung und Anpassung 
des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raumes, 
Verbesserung kinder-, familien- und altengerechter 
sowie sonstiger sozialer Infrastrukturen,
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Information
Antrags- und empfangsberechtigt sind ausschließlich 
Gemeinden und Gemeindeverbände. Sie können aber 
nach Maßgabe von Nummer 27 Absatz 3 „Förder-
richtlinien Stadterneuerung 2008“ die Mittel an 
Letztempfängerinnen und -empfänger weiterleiten. 
Die beantragte Förderung muss mindestens 100.000 
Euro betragen.

Förderanträge für die Städtebauförderung sind bei 
der jeweils zuständigen Bezirksregierung bis jeweils 
zum 30. September des Vorjahres zu stellen.

Weitere Informationen zum Programm unter:
www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-  

 foerdern/programme-der-staedtebaufoerderung 

Information
Antrags- und empfangsberechtigt sind ausschließlich 
Gemeinden und Gemeindeverbände. Sie können 
aber nach Maßgabe von Nummer 27 Absatz 3 „För-
derrichtlinien Stadterneuerung 2008“ die Mittel
an Letztempfängerinnen und -empfänger weiter-
leiten. Die beantragte Förderung muss mindestens 
100.000 Euro betragen.

Förderanträge für die Städtebauförderung sind bei 
der jeweils zuständigen Bezirksregierung bis jeweils 
zum 30. September des Vorjahres zu stellen.

Weitere Informationen zum Programm unter:
www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-  

 foerdern/programme-der-staedtebaufoerderung 

Stärkung der Bildungschancen und der lokalen Wirt-
schaft, 
Verbesserung von Angeboten für Gesundheit und 
Sport,
Bereitstellung und Erweiterung des kulturellen Ange-
botes, 
Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltgerech-
tigkeit, 
Verbesserung der Integration und Inklusion benach-
teiligter Bevölkerungsgruppen und von Menschen mit
Einwanderungsgeschichte sowie Mobilisierung von 
Teilhabe und ehrenamtlichem Engagement, insbe-
sondere durch frühzeitige Beteiligung und Aktivierung 
der Bewohnerinnen und Bewohner sowie Vernetzung 
lokaler Akteure,
Quartiersmanagement, insbesondere als Ansprech-
partner in der Nachbarschaft sowie Schnittstelle 
zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung 
und sonstigen Quartiersakteuren, zur Aktivierung, 
Beteiligung und Vernetzung der Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie weiterer lokaler Akteure, zur 
Koordinierung und Bündelung der Angebote und 
Maßnahmen im Quartier.

Bund-Länder-Programm: „Wachstum und 
nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte 
Quartiere gestalten“
Die Finanzhilfen im Bund-Länder-Programm „Wachstum 
und nachhaltige Erneuerung“ in städtebaulichen Ge-
samtmaßnahmen unterstützen die Städte und Ge-
meinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und 
demografischen Wandels in Gebieten, die von erheblichen 
städtebaulichen Funktionsverlusten betroffen sind.

Ziel ist es, Städte und Gemeinden bei vorhandenen oder zu 
erwartenden erheblichen Funktionsverlusten frühzeitig 
in die Lage zu versetzen, Strukturveränderungen und da-
mit verbundene städtebauliche Auswirkungen zu ge-
stalten. Durch Anpassungsmaßnahmen zur Herstellung 
nachhaltiger städtebaulicher Strukturen gilt es, das 
Wachstum und die nachhaltige Erneuerung dieser 
Gebiete zu lebenswerten Quartieren zu fördern.

Fördermittel können insbesondere eingesetzt werden 
für:

städtebauliche Anpassungsmaßnahmen an Schrump-
fungs- und Wachstumsentwicklungen, 
die städtebauliche Neuordnung sowie die Wieder-
und Zwischennutzung von Industrie-, Verkehrs- oder 
Militärbrachen einschließlich Nutzungsänderungen, 
Brachenentwicklung, insbesondere zur Unterstützung 
des Wohnungsbaus, 
die Verbesserung des öffentlichen Raumes, des Wohn-
umfeldes und der privaten Freiflächen,

 die Anpassung und Transformation der städtischen 
Infrastruktur einschließlich der Grundversorgung, 

 die Aufwertung und den Umbau des Gebäudebestan-
des,

 Maßnahmen der wassersensiblen Stadt- und Frei-
raumplanung und zur Reduzierung des „Wärmeinsel-
effektes“,
den Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr be-
nötigter Gebäude oder Gebäudeteile oder der dazu 
gehörigen Infrastruktur.
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Gesonderter Hinweis zur Förderung der 
dauerhaften Umnutzung leerstehender 
Ladenlokale
Im Rahmen eines experimentellen Vorgehens nach 
Nummer 9 Absatz 2 „Förderrichtlinien Stadterneuerung 
2008“ können Städte und Gemeinden Vorhaben zur Um-
nutzung von dauerhaft leerstehenden Ladenlokalen 
als Teilmaßnahme einer städtebaulichen Gesamtmaß-
nahme mit einer Ideenskizze beantragen. 

Ziel ist es unter anderem, den Handel sinnvoll räumlich 
zu konzentrieren, nicht marktgängige Ladenlokale vom
Markt zu nehmen, Zentren mit ergänzenden frequenz-
bringenden Nutzungen anzureichern oder die Wohn-
funktion in zentralen Lagen durch wohnaffine Nut-
zungen wie Gemeinschaftsräume oder Freizeitangebote 
zu stärken.

Fördermittel können insbesondere eingesetzt werden 
für:

  aufsuchende Beratung und Konzeption zur Aktivie-
rung privater Immobilieneigentümerinnen und 
-eigentümer zur Begleitung der konkreten Investition 
zur Umnutzung von Ladenlokalen,

  investive Maßnahmen zum Umbau von konkreten 
Ladenlokalen, wie Entkernung und barrierefreier 
Umbau, Abriss von Anbauten und Zusammenlegung 
von Ladenlokalen.

Information
Antrags- und empfangsberechtigt sind ausschließlich 
Gemeinden und Gemeindeverbände. Sie können aber
nach Maßgabe von Nummer 27 Absatz 3 „Förder-
richtlinien Stadterneuerung 2008“ die Mittel an 
Letztempfängerinnen und -empfänger weiterleiten. 
Die beantragte Förderung muss mindestens 100.000 
Euro betragen.

Förderanträge für die Städtebauförderung sind bei 
der jeweils zuständigen Bezirksregierung bis jeweils 
zum 30. September des Vorjahres zu stellen.

Weitere Informationen zum Programm unter: 
www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-  

 foerdern/programme-der-staedtebaufoerderung 
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Weitere Informationen unter:
www.urbanland-owl.de/ 
www.suedwestfalen.com/regionale-2025 

REGIONALEN
REGIONALE steht für ein Strukturförderungsprogramm 
des Landes Nordrhein-Westfalen. Es bietet alle zwei bis 
drei Jahre einer ausgewählten Region die Gelegenheit, 
ihre eigenen Stärken, charakteristischen Merkmale 
und Qualitäten herauszuarbeiten und sich als Region 
zu profilieren. Die REGIONALE hat einen längeren Vor-
lauf: 2022 findet sie in Ostwestfalen-Lippe statt, 2025 
werden das Bergische Rheinland sowie Südwestfalen 
im Mittelpunkt stehen.

Nur Regionen können sich für die Durchführung einer 
REGIONALE bewerben. Gemeinsam entwickeln Städte, 
Gemeinden und Kreise ein Konzept zur Verwirklichung 
anspruchsvoller, strukturwirksamer Maßnahmen in den 
Bereichen Stadt, Landschaft, Kultur und Wirtschaft, die 
über einen Zeitraum von mehreren Jahren entwickelt 
und im Jahr der REGIONALE präsentiert werden.

Die Finanzierung von REGIONALE-Projekten erfolgt durch 
Mittelbündelung aus bestehenden Förderprogrammen 

der Landesregierung. Es existiert kein eigenes REGIONALE-
Projektbudget. Hinzu kommen EU-Mittel, die vom Land 
und von den Trägern kofinanziert werden müssen. Die 
Projektträger sind häufig Kommunen; diese müssen einen 
Eigenanteil leisten. Bei einigen REGIONALEN gelang auch 
eine starke Einbeziehung von Wirtschaftsunternehmen.

Jede Institution oder Person kann eine Projektidee in 
die REGIONALE einbringen. Es bedarf keiner speziellen 
Organisationsform oder -größe. Die Einsendungen durch-
laufen einen mehrstufigen Qualifizierungsprozess.

Ansprechpartner für bereits ausgewählte Regionen 
sind die Projektträger, Interessenten für zukünftige 
REGIONALEN wenden sich an das jeweilige Dezernat 
35 der Bezirksregierungen, in Vertretung des MHKBG.
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„Initiative ergreifen“
„Initiative ergreifen“ richtet sich an städtebauliche 
und Quartiersprojekte, die durch bürgerschaftlich-
zivilgesellschaftliche Initiativen initiiert und realisiert 
werden. 

Das können die Umnutzung von denkmalgeschützten 
beziehungsweise das Stadtbild prägenden Gebäuden für
kulturelle oder soziale Zwecke oder die Gestaltung von 
Freiflächen sein.

Die Kommunen sind Partner der Initiativen, Antragsteller 
für die Fördermittel und dem Land gegenüber für deren
Verwendung verantwortlich. Sie leiten bewilligte Förder-
gelder an die Projektinitiative weiter. 

Bisherige und weiterhin sich abzeichnende inhaltliche 
Handlungsschwerpunkte sind:

  Bürgerzentren und Kultur(wirtschafts)zentren, die 
neue Infrastrukturen in unseren Städten aufbauen 
sowie wichtige gemeinnützige Beiträge leisten für 
lebendiges städtisches Gemeinwesen,

  Gemeinschaftshäuser, kleine Bürgerhäuser oder Stadt-
teilzentren für örtliche soziale Infrastrukturen in 
Stadtteilen oder Nachbarschaften,

  Projekte zur Bewahrung kulturellen Erbes mit hohen 
Potentialen des Engagements insbesondere in den 
Bereichen Industriekultur und historisch begründeter 
Ortsidentitäten,

  Projekte in Stadt und Freiraum, wo sich Projektinitia-
toren für die Sicherung von besonderen Freiraum-
qualitäten an der Schnittstelle von Stadt und (Frei)
Raum einsetzen.

Um in der Stadterneuerung handlungsfähig zu bleiben, 
sind Kommunen unter anderem auf bürgerschaftliche 
Projektinitiativen und neue lokale Partnerschaften 
angewiesen. 

Ein Ansatz ist das Leitbild Bürgergesellschaft. Wirtschaft 
und wohlhabende Einzelne unterstützen immer wieder 
kulturelle und soziale Projekte. Spenden-Akquisition 
und das Einwerben von Sponsoren gehören inzwischen 
zum Alltag vieler Projekte. Hier gilt es aber, über Ein-
zelfälle hinaus, längerfristige und für alle Seiten ver-
lässlichere Lösungen zu finden. Daher beabsichtigt das 
MHKBG, in den nächsten Jahren ein Kooperations- und 
Unterstützungsnetzwerk aus Stiftungen im Umfeld von 
„Initiative ergreifen“ aufzubauen.

Bei „Initiative ergreifen“ stehen neben baulich-räum-
lichen Zielen mit der „Investition in die Steine“ ein brei-
tes Bürgerengagement, eigenständige Trägerschaf-
ten und belastbare Betriebskonzepte im Mittelpunkt,
also auch eine „Investition in die Köpfe“. 

Die Projektträger sind Vereine, immer häufiger auch 
GmbHs, Genossenschaften oder (Bürger)Stiftungen. Sie 
sind in der Regel gemeinnützig.

Die mögliche Höhe der Förderung richtet sich nach dem 
jeweiligen Fördersatz.

Das Programm ist langfristig geplant und nicht an Fris-
ten zur Einreichung von Unterlagen oder ähnliches 
gebunden. 

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass ein Projekt Bestand-
teil einer Gesamtmaßnahme in einem Stadtneuerungs-
gebiet ist. Förderfähig sind beispielsweise Teilneh-
mende regionaler Kooperationen zur Strukturent-
wicklung.

Die Projekte müssen ein Qualifizierungsverfahren (bis
Förderantrag) und ein Beratungsverfahren (im Förder-
zeitraum) durchlaufen. Projektinitiativen stehen in 
einem Wettbewerb um Förderung.

 Ausführliche Informationen finden sich unter:
www.initiative-ergreifen.nrw.de
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Denkmalförderung
Die Förderrichtlinien umfassen drei Programmteile:

  Pauschalzuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-
verbände zur Förderung von Denkmalpflegemaß-
nahmen,

  Förderung von denkmalpflegerischen Einzelprojekten 
zum Erhalt und zur Pflege von Baudenkmälern,

  Förderung des Erhalts und der Pflege von Bodendenk-
mälern.

Mit den sogenannten Pauschalzuweisungen an Gemein-
den und Gemeindeverbände zur Förderung von Denk-
malpflegemaßnahmen stellt das Land Nordrhein-West-
falen Kommunen, die eigene kommunale Fördermittel 
für kleinere Maßnahmen an Denkmälern vergeben 
möchten, zusätzliche Landesmittel zur Verfügung.

Mit der Förderung von denkmalpflegerischen Einzel-
projekten werden Maßnahmen zum Erhalt und zur 
Pflege von Baudenkmälern direkt durch das Land Nord-
rhein-Westfalen unterstützt. In diesem Programmteil 
können private, kirchliche und kommunale Eigentümer 
Anträge stellen.

Gefördert werden Maßnahmen, die zum Erhalt und 
zur Instandsetzung der denkmalwerten Substanz eines 
Objektes nach § 2 des Denkmalschutzgesetzes sowie 
sonstiger archäologischer Stätten und deren Erforschung, 
Erfassung, Sicherung und Präsentation erforderlich sind.

Heimatförderung
Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale Besonder-
heiten zu begeistern, die positiv gelebte Vielfalt in unse-
rem Bundesland deutlich sichtbar werden zu lassen. 
Heimat zu haben, heißt unsichtbare Wurzeln in sich 
zu tragen – egal, wo ein Mensch herkommt, egal wo sie 
oder er hingeht.

Mit den fünf Elementen Heimat-Scheck, Heimat-Preis, 
Heimat-Werkstatt, Heimat-Fonds und Heimat-Zeugnis 
fördert die Landesregierung mit rund 150 Millionen Euro 
bis 2022 die Gestaltung der Heimat vor Ort, in Städten 
und Gemeinden und in den Regionen.

Weitere Informationen über die fünf Elemente der 
Heimatförderung des MHKGB finden sich unter:

  www.mhkbg.nrw/heimat/    
 Heimatfoerderprogramm/index.php

Heimat-Scheck
Der Heimat-Scheck eignet sich für kleine Projekte oder
flankierende Maßnahmen. Die feste Förderhöhe von
2.000 Euro kann mittels digitaler Antragstellung büro-
kratiearm abgerufen werden. 

Heimat-Preis
Für innovative Heimatprojekte wird ab 2019 auf 
Kommunalebene ein Preis ausgelobt, der die konkrete 
Arbeit belohnen und zugleich nachahmenswerte Praxis-
beispiele liefern soll. Die Auszeichnungen sind eine Wert-
schätzung der (überwiegend) ehrenamtlich Engagierten. 
Die kommunalen Gewinner stellen sich anschließend 
dem Wettbewerb auf Landesebene. 

Kleinere Gemeinden erhalten vom Land ein Preisgeld von 
5.000 Euro, Kreise von 10.000 Euro, größeren Kommunen 
werden 15.000 Euro zur Verfügung gestellt, sofern sie 
sich per Rats- oder Kreistagsbeschluss zur Teilnahme 
entscheiden.

Gefördert werden Heimat-Preise, die auf Grundlage eines 
Rats- oder Kreistagsbeschlusses durch die Gemeinden 
und Gemeindeverbände ausgelobt wurden. Der Gre-
mienbeschluss muss die Preiskriterien festlegen.

Bewerbungsfrist ist in der Regel der 1. Oktober für 
das darauffolgende Jahr.

Ausführliche Informationen finden sich unter: 
www.mhkbg.nrw/themen/bau/denkmalschutz/ 

 denkmalfoerderung
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Heimat-Fonds
Gefördert werden lokal und regional prägende Projekte 
und Initiativen, die ihren Ausdruck in Traditionen, 
Geschichte, kulturellen Aspekten, Bauwerken, Orten 
in Natur und Landschaft sowie Nahrungsmittel und 
Produkten finden.

Initiativen, die ein Heimat-Projekt verwirklichen wollen, 
sollen durch den Heimat-Fonds unterstützt werden: Für 
jeden eingeworbenen Euro soll es je einen Euro vom 
Land dazugeben (bis maximal 40.000 Euro). Förderfähig 
sind Projekte von mindestens 5.000 Euro bis maximal 
80.000 Euro. 

Die Verwaltung des „Heimat-Fonds“ soll vor Ort über die
Gemeinden und Gemeindeverbände erfolgen. Der Min-
destanteil der Kommune beträgt 10 Prozent. Die Kom-
mune muss also als Kooperationspartner des Projektes 
mitwirken. Bei Projekten mit mehreren beteiligten 
Kommunen können im Einzelfall auch Projekte mit 
einem Volumen über 80.000 Euro gefördert werden.

Heimat-Zeugnis
Gefördert werden können größere Projekte und Maßnah-
men, mit denen in herausragender Weise lokale und 
regionale Geschichte, Traditionen, lokale und regionale 
Besonderheiten aufgearbeitet und öffentlich präsentiert 
werden. Dies umfasst auch die Einbeziehung des Prä-
sentationsortes (Gebäude, öffentlicher Raum) sowie 
die Herrichtung oder Inszenierung von historischen 
Gebäuden, Museen, Plätzen oder Orten.

Maßnahmen können auch dann förderungswürdig sein,
wenn sie über die Grenzen des Landes Nordrhein-West-
falen hinausreichen. Projekte mit einem Volumen ab 
100.000 Euro können mit maximal 90 Prozent (Pri-
vate) beziehungsweise 80 Prozent (Kommunen) unter-
stützt werden. Empfänger können Gemeinden und Ge-
meindeverbände sowie private und gemeinnützige Orga-
nisationen in Nordrhein-Westfalen sein.

Heimat-Werkstatt
Ideen zum Thema Heimat sollen in „Werkstätten“ ent-
wickelt und verwirklicht werden, damit eine inhaltliche 
Auseinandersetzung in Gang gesetzt werden kann. Ver-
treterinnen und Vertreter von Initiativen und anderen 
Organisationen, aber auch Bürgerinnen und Bürger soll-
en sich in einen offenen, identitätsstiftenden Prozess 
einbringen. Zum Beispiel kann in einer offenen Kreativ-
werkstatt unter Beteiligung aller Akteurinnen und 
Akteure ein ortstypisches Kunstwerk entwickelt und 
verwirklicht werden.

Der Diskurs in der Heimat-Werkstatt soll Gemeinsamkei-
ten herausarbeiten und das lokale Gemeinschaftsgefühl 
stärken. Zugleich wird mit der Gestaltung der öffentliche 
Raum aufgewertet. 

Der aufwendige Prozess wird je Projekt mit mindestens 
40.000 Euro gefördert. Empfänger können Kommunen, 
Private, Vereine und gemeinnützige Organisationen sein.
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Programm „Dorferneuerung“ 
ab 2022 mit Sonderaufruf 
„Feuerwehrhäuser in Dörfern“
des MHKGB
Grundlegendes Ziel des Förderprogrammes ist es, Orte 
und Ortsteile von bis zu 10.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern in ländlichen Räumen in ihren dörflichen
beziehungsweise ortsteilspezifischen Siedlungsstruk-
turen als Lebensräume für die Menschen zu sichern 
und zu entwickeln. Ein besonderes Anliegen ist es, über 
die Förderung das bürgerschaftliche Engagement in 
den Dörfern und dörflich geprägten Gemeinden zu 
unterstützen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger – 
in Vereinen oder außerhalb von Vereinsstrukturen – 
bringen sich aktiv in die Gestaltung ihrer Heimat ein. 
Bürgerschaftliches Engagement kann sich dabei auch 
durch das Engagement Einzelner für ihr Eigentum aus-
zeichnen.

Gefördert werden im Rahmen des Programmes
a) die Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsver-

hältnisse und der Aufenthaltsqualität von Straßen, 
Wegen und dörflichen Plätzen einschließlich zuge-
höriger Seitenbereiche,

b) die Gestaltung von dörflichen Plätzen, Freiflächen 
sowie von Ortsrändern einschließlich ihrer Aus-
stattung und dorfgerechter Eingrünung, insbeson-
dere zur Innenentwicklung.

Im Zusammenhang mit Projekten nach a) und b) kann 
auch die Verlegung von Leerrohren zur Breitbandver-
sorgung mitgefördert werden.

c) Dorfgemäße Gemeinschaftseinrichtungen: 
 die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau dorfgemäßer 

Gemeinschaftseinrichtungen einschließlich der 
gestalterischen Anpassung an das Ortsbild sowie 
des Innenausbaus, sofern dieser für die Funktion 
des Förderobjektes erforderlich ist,

d) Mehrfunktionshäuser:
 die Schaffung, Erhaltung und der Ausbau von Mehr-

funktionshäusern sowie Räumen zur gemeinschaft-
lichen Nutzung (Coworking-Spaces) einschließlich 
der gestalterischen Anpassung an das Ortsbild sowie 
des Innenausbaus, sofern dieser für die Funktion des 
Förderobjektes erforderlich ist,

e) Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung von beson-
ders erhaltenswerter Bausubstanz:

 die Erhaltung und Gestaltung von besonders erhaltens-
werter Bausubstanz, ortsbildprägenden oder regional-
typischen Gebäuden sowie die Umgestaltung von 
Bausubstanz hin zu einem ortsbildprägenden oder

landschaftstypischen Erscheinungsbild einschließlich 
des Innenausbaus, sofern dieser für die Funktion 
des Förderobjektes erforderlich ist, und der dazuge-
hörigen Hof-, Garten- und Grünflächen,

f) die Verlegung von Nahwärmeleitungen,
g) die Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und der 

Ausbau von Freizeit- und Naherholungseinrichtungen,
h) Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

zur Umnutzung ihrer Bausubstanz unter gestal-
terischer Anpassung an das Ortsbild,

i) die Umnutzung dörflicher Bausubstanz unter ge-
stalterischer Anpassung an das Ortsbild sowie des 
Innenausbaus, sofern dieser für die Funktion des 
Förderobjektes erforderlich ist,

j) der Abriss oder Teilabriss von Bausubstanz im Innen-
bereich, die Entsiegelung brach gefallener Flächen 
sowie die Entsorgung der dabei anfallenden Abriss-
materialien,

k) die Entwicklung von IT- und softwaregestützten 
Lösungen zur Förderung der Infrastruktur ländlicher 
Gebiete im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
der Europäischen Union gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 
7 des GAKG (Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“) und die Durchführung von Schulungs-
maßnahmen zu deren Implementierung und An-
wendung.

Auch die Förderung von Kleinstunternehmen und Ein-
richtungen für lokale Basisdienstleistungen ist in Ein-
zelfällen möglich.

Den Förderangeboten der NRW-Landesregierung liegt die 
vorläufige Gebietskulisse „Ländlicher Raum 2014 –2020“ 
für Orte und Ortsteile bis zu 10.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner zugrunde. Hierzu gehören bestimmte 
Kreise, Städte, Gemeinden und Gemarkungen.

Das Programm richtet sich an Gemeinden und Gemein-
deverbände aber auch an private Antragstellende. Die 
Höhe der Zuwendung beträgt höchstens 250.000 Euro je 
Maßnahme der Gemeinden und höchstens 50.000 Euro 
je Maßnahme privater Antragstellender.

Weitere Informationen unter:  
www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-  

 foerdern/dorferneuerung oder bei den zuständigen 
 Bezirksregierungen.
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Sonderaufruf „Feuerwehrhäuser
in Dörfern“ 2022
Für das Förderjahr 2021 hatte das MHKGB erstmals einen 
Sonderaufruf „Feuerwehrhäuser in Dörfern“ im Rahmen 
der „Dorferneuerung“ gestartet. 

Technische Veränderungen und Neuerungen wie Brand-
schutzanforderungen erfordern gerade in Dörfern bis
zu 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern oftmals 
strukturelle und organisatorische Infrastrukturmaß-
nahmen im Bereich des Feuerschutzwesens; dies betrifft 
insbesondere den Neubau beziehungsweise die Erhaltung 
von Feuerwehrhäusern. 

Der Sonderaufruf „Feuerwehrhäuser in Dörfern“ wird 
auch im Programmjahr 2022 das etablierte Dorferneue-
rungsprogramm ergänzen.

Es können der Neubau, die Sanierung, der An-, Aus- und 
Umbau eines Feuerwehrhauses sowie der Umbau eines 
Gebäudes zu einem Feuerwehrhaus gefördert werden.

Interessentinnen und Interessenten sollten sich vor einer
Antragstellung stets zunächst an die Ansprechpartne-
rinnen und Ansprechpartner der für sie zuständigen 
Bezirksregierung wenden, um die grundsätzliche Förder-
fähigkeit des Vorhabens zu klären, Hinweise zur Antrags-
stellung zu erhalten und gegebenenfalls Ortstermine 
zu vereinbaren. 

Zu den Bestandteilen des Dorferneuerungsprogrammes 
sind neben Städten und Gemeinden auch Private antrags-
berechtigt. Antragsfrist für das Folgejahr ist jeweils der 
30. September.

 Weitere Informationen unter: 
www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-

  foerdern/dorferneuerung oder bei den zustän-
 digen Bezirksregierungen. 

Einrichtungen für Basisdienstleistungen 
Einrichtungen für Basisdienstleistungen sind Einrich-
tungen, die zum Zwecke der Grundversorgung der länd-
lichen Bevölkerung geschaffen werden.

Förderfähig sind investive Maßnahmen zur Schaffung 
und Sicherung der räumlichen Voraussetzungen für 
stationäre und mobile Einrichtungen, in denen Güter oder 
Dienstleistungen zur Grundversorgung der ländlichen 
Bevölkerung angeboten werden, insbesondere unter 
Umnutzung ungenutzter Bausubstanz und inklusive 
Innenausbau sowie Erstausstattung (Mobiliar und 
Geräte).

Dazu zählen:
a)  Dorf- oder Nachbarschaftsläden,
b) Nah-/Grundversorgungseinrichtungen mit einer 

Verkaufsfläche von nicht mehr als 400 Quadratmetern 
(zum Beispiel kleine Dienstleistungs- und Versor-
gungszentren mit Einzelhandel, ärztlicher Versorgung, 
Apotheke, Post, Bank, dezentrale Informations- und 
Vermittlungsstellen für kommunale Leistungen, 
Betreuung von Seniorinnen und Senioren und ver-
gleichbares).

Im Zusammenhang mit Projekten nach den Buchstaben 
a) und b) ist 

  der Erwerb von bebauten Grundstücken und 
  der Abbruch von Bausubstanz förderfähig.

Konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen sowie 
Projektausgaben für Architekten- und Ingenieurleis-
tungen können ebenfalls gefördert werden, sofern sie im
Zusammenhang mit der Umsetzung des Investitions-
vorhabens stehen.

Zu den Bestandteilen des Dorferneuerungsprogrammes 
sind neben Städten und Gemeinden auch Private antrags-
berechtigt. Antragsfrist für das Folgejahr ist jeweils der 
30. September.

 Weitere Informationen unter: 
www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-

  foerdern/dorferneuerung oder bei den zustän-
 digen Bezirksregierungen. 

Kleinstunternehmen der 
Grundversorgung
Gefördert werden Kleinstunternehmen (Einzelhändler, 
Handwerker, sonstige Dienstleister), die der Grund-
versorgung der ländlichen Bevölkerung dienen und die 
entsprechend notwendigen Güter und Dienstleistungen 
vor Ort zur Verfügung stellen. Die Angebote können 
mobiler und stationärer Art sein.

Förderfähig sind Investitionen in langlebige Wirtschafts-
güter zur Schaffung, Sicherung oder Ausdehnung der 
Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung, auch 
unter Umnutzung ungenutzter Bausubstanz.

Dazu zählen:
a)  Investitionen in die Schaffung neuer Unternehmen 

(Bausubstanz und/oder Maschinen), die nachweislich 
der Sicherstellung der Grundversorgung der länd-
lichen Bevölkerung dienen,

b)  Investitionen in die Erweiterung vorhandener Unter-
nehmen (Bausubstanz und/oder Maschinen), die 
nachweislich der Sicherstellung der Grundversorgung 
der ländlichen Bevölkerung dienen,
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Weitere Informationen zum Programm unter: 
www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-  

 stadt-foerdern/dorferneuerung oder bei den   
 zuständigen Bezirksregierungen. 

Zu den Bestandteilen des Dorferneuerungsprogram-
mes sind neben Städten und Gemeinden auch Private 
antragsberechtigt. Antragsfrist für das Folgejahr ist 
jeweils der 30. September.

c)  Dienstleistungen zur Mobilität,
d) der Erwerb von bebauten Grundstücken im Zusam-

menhang mit Projekten nach den vorstehenden Buch-
staben a) bis c).

Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MULNV)
Neben den Förderkulissen der „Dorferneuerung und Dorf-
entwicklung“ über das MHKBG aus dem GAK-Rahmen-
plan 2019 bis 2022 zu den Nummern „Dorfentwicklung“, 
„Kleinstunternehmen der Grundversorgung“ und „Ein-
richtungen für lokale Basisdienstleistungen“ fördert das 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und 
Verbraucherschutz (MULNV) über die „Richtlinie über 
die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der 
Strukturentwicklung des ländlichen Raums“ weitere 
Fördertatbestände aus dem GAK-Rahmenplan zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes.

Das Land gewährt Zuwendungen für die Finanzierung 
von Maßnahmen der Strukturentwicklung des ländlichen 
Raumes. Zweck der Förderung ist es, die ländlichen 
Räume als Lebens-, Arbeits-, Erholungs- und Naturräume 
zu sichern und weiterzuentwickeln. Die Maßnahmen 
sollen zu einer positiven Entwicklung der Agrarstruktur, 
zur Verbesserung der Infrastruktur ländlicher Gebiete 
und zu einer nachhaltigen Stärkung der Wirtschaftskraft 
beitragen.

Infrastrukturmaßnahmen zur 
Erschließung der landwirtschaftlichen, 
touristischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungspotentiale
Gefördert werden:
a)  Hinweise auf Sehenswürdigkeiten, neue oder erset-

zende Ausschilderung von Wegen sowie Aufstell-
ung oder Aktualisierung von Verweis- oder Erläu-
terungstafeln einschließlich damit im Zusammenhang 
stehender Verweileinrichtungen,

b)  Errichtung, Erweiterung, Ausbau und Modernisierung 
von zur öffentlichen Nutzung vorgesehenen Aus-
stellungs-, Museums- oder anderer Gebäude zur Be-
reitstellung von Tourismusdienstleistungen,

c)  Errichtung, Erweiterung, Ausbau und Modernisierung 
von Freizeitinfrastrukturen mit überwiegend lokalem 
oder regionalem Bezug einschließlich ergänzender 
Nebenanlagen und Ausschilderungen,

d)  Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 
zur Umnutzung ihrer Bausubstanz sowie deren 
Vorbereitung und Begleitung, insbesondere für Ge-
werbe-, Dienstleistungs-, Handels-, kulturelle, öffent-
liche und gemeinschaftliche Zwecke,

e)  Erhaltung regionaltypischer ländlicher Bausub-
stanz sowie

f) Errichtung, Erweiterung, Ausbau und Modernisie-
rung von Sportanlagen, Sporträumen und Sportge-
legenheiten zur Nutzung für Spiel, Sport und Bewe-
gung.

Zuwendungsberechtigt sind laut:
2.2 a) Gemeinden und Gemeindeverbände und andere
Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie juristische
Personen, die den Status der Gemeinnützigkeit erfüllen
und laut 2.2 b) natürliche Personen, Personengesell-
schaften, sowie juristische Personen des Privatrechts.

Die Höhe der Zuwendung beträgt:
a)  65 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben für Maß-

nahmen, die von Zuwendungsberechtigten nach 
Nummer 2.2 Buchstabe a) durchgeführt werden,

b)  35 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben für 
Maßnahmen, die von Zuwendungsberechtigten nach 
Nummer 2.2 Buchstabe b) durchgeführt werden,

c)  höchstens 250 000 Euro für Maßnahmen nach Num-
mer 2.1 Buchstaben a) bis e) sowie

d)  höchstens 500 000 Euro für Maßnahmen nach Num-
mer 2.1 Buchstabe f).
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Zuwendungen werden nur für Maßnahmen bewilligt, 
deren zuwendungsfähige Ausgaben im Einzelfall mehr 
als 20.000 Euro betragen.

Die zugehörige Richtlinie über die Gewährung von Zu-
wendungen zur Förderung der Strukturentwicklung 
des ländlichen Raumes kann auf recht.nrw in der 

„Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur
Förderung der Strukturentwicklung des ländlichen 
Raums“ im Runderlass des Ministeriums für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz II-
6.0228.22901.02 vom 23. August 2019 abgerufen werden.
Den Förderangeboten der NRW-Landesregierung liegt die 
vorläufige Gebietskulisse „Ländlicher Raum 2014 –2020“ 
für Orte und Ortsteile mit bis zu 10.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern zugrunde. Hierzu gehören bestimmte 
Kreise, Städte, Gemeinden und Gemarkungen.

EU-Programm LEADER aus Mitteln des 
„Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums“ 
(ELER)
LEADER ist ein Förderprogramm, mit dem die Europäische 
Union und das Land Nordrhein-Westfalen regionale 
und lokale Projekte unterstützen. Ziel ist es, ländliche 
Gemeinden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bür-
gern vor Ort zu gestalten und weiterzuentwickeln. 
LEADER steht für „Liaison entre actions de développement 
de l´économie rurale“ (auf Deutsch: Verbindung zwi-
schen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirt-
schaft).

Das EU-Programm LEADER existiert seit 1991 und ist 
Teil des NRW-Programmes „Ländlicher Raum“. Es wird 
aus dem „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums“ (ELER) finanziert. 
In der kommenden Förderperiode ab 2021 soll jeder 
EU-Mitgliedsstaat wieder mindestens fünf Prozent der 
Mittel aus dem ELER für LEADER verwenden, so wie es 
aktuell der Fall ist.

Wie in den letzten Förderperioden gibt es einen Auf-
ruf der Bundesländer, sich als Region mit einer Ent-
wicklungsstrategie für die kommende Förderperiode zu 
bewerben. Im Herbst 2021 fiel der offizielle Startschuss 
für das Bewerbungsverfahren zur mittlerweile fünften 
Förderperiode in NRW. Die Förderung startet 2023.

Neue oder bereits bestehende LEADER-Regionen können 
sich bis 4. März 2022 für die EU-Förderperiode bewerben. 
Die ausgewählten LEADER-Regionen dürfen sich über 
eine finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 
rund drei Millionen Euro freuen. Bewerben können 
sich regionale übergemeindliche Zusammenschlüsse 
in ländlich strukturierten Gebieten mit 40.000 bis 
150.000 Einwohnern. Alle derzeit bereits bestehenden 
LEADER-Regionen werden bis zum Förderstart in 2023 
weiterhin bei der Umsetzung von Projekten finanziell 
unterstützt, um einen nahtlosen Übergang zur neuer 
Förderperiode zu gewährleisten. Die Qualifizierung 
der LEADER-Regionen erfolgt durch einen Wettbewerb 
der besten Entwicklungsstrategien. Ein unabhängiges 
Gremium aus Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Verwaltung und Verbänden entscheidet 
im Sommer 2022, wer den Förderzuschlag erhält.

Programminformationen für die neue Förderperiode 
sind abrufbar unter:

www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/
Pressemitteilung/211015_Wettbewerbsaufruf_
LEADER_NRW.pdf
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Förderung durch das Ministerium
für Bundes- und Europaangelegen-
heiten sowie Internationales des 
Landes NRW (MBEI)
Wettbewerb „Europa bei uns zuhause“
Mit dem Wettbewerb „Europa bei uns zuhause“ prämiert
die Landesregierung Projekte der europäischen 
Städtepartnerschaftsarbeit sowie der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit mit Partnern in den Nieder-
landen und Belgien. Für innovative, vernetzende, bei-
spielgebende, nachhaltige und öffentlichkeitswirksame 
Projekte/Veranstaltungen können sich Kommunen 
und zivilgesellschaftliche Akteure aus NRW um eine 
nachträgliche Kostenerstattung von bis 5.000 Euro pro 
Projekt bewerben.

Prämiert werden können:
  Projekte (sich anbahnender) Städtepartnerschaften,

� der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit 
niederländischen und belgischen Partnern,

  Projekte mit Partnern im Vereinigten Königreich 
sowie 

  zivilgesellschaftliche Projekte, die das Thema „Europa 
bei uns zuhause“ umsetzen.

  Projekte, die Akteure aus NRW mit Akteuren aus den 
47 Staaten des Europarats durchführen.

Kleinprojekte zur Umsetzung 
regionaler Entwicklungsstrategien – 
Regionalbudgets im Programm 
LEADER oder VITAL.NRW 
Gefördert werden regionale Kleinprojekte in bestehenden 
LEADER- und VITAL.NRW-Regionen, die der Umsetzung 
der jeweiligen lokalen Entwicklungsstrategie der 
Region und dem allgemeinen Zweck der Förderung des 
Förderbereichs 1 „Integrierte Ländliche Entwicklung“ 
(ILE) des GAK-Rahmenplans dienen.

Allgemeiner Zweck des Förderbereichs 1 des GAK-
Rahmenplans ist es, zur Verbesserung der Agrarstruktur 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäi-
schen Union die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-,
Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzu-
entwickeln. Die Maßnahmen sollen zu einer positiven 
Entwicklung der Agrarstruktur, zur Verbesserung 
der Infrastruktur ländlicher Gebiete und zu einer 
nachhaltigen Stärkung der Wirtschaftskraft beitragen. 

Dabei sind 
  die Ziele gleichwertiger Lebensverhältnisse, ein-

schließlich der erreichbaren Grundversorgung, attrak-
tiver und lebendiger Ortskerne und der Behebung 
von Gebäudeleerständen,

  die Ziele und Erfordernisse der Raumordnung und Lan-
desplanung, Belange des Natur-, Umwelt- und Klima-
schutzes,

  die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, 
  die demografische Entwicklung sowie
  die Digitalisierung

zu berücksichtigen.

Zuwendungsberechtigt sind Lokale Aktionsgruppen (LAG)
der zugelassenen LEADER- und VITAL.NRW-Regionen.
In der kommenden Förderperiode ab 2021 werden keine
neuen VITAL.NRW-Regionen ausgewiesen, die Regional-
budgets werden daher zukünftig nur noch auf die LAG 
der zukünftigen LEADER-Regionen verteilt. 

Die Förderung beträgt maximal 20.000 Euro. Eine Weiter-
leitung der Zuwendung an Dritte ist zulässig. Dritte kön-
nen juristische Personen des öffentlichen und Privat-
rechts oder natürliche Personen und Personengesell-
schaften sein.

Antragsberechtigt sind Kommunen und zivilgesell-
schaftliche Akteure (zum Beispiel Vereine, Verbände, 
Stiftungen). Weitere Informationen finden sich unter:

mbei.nrw/de/europa-bei-uns-zuhause
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NRW-Stiftung Naturschutz, 
Heimat- und Kulturpflege
Zweck der Stiftung ist neben der Förderung des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege auch die Förderung 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die För-
derung der Heimatpflege und Heimatkunde, die För-
derung von Kultur, die Förderung des traditionellen 
Brauchtums sowie die Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements. 

Die Stiftung wird insbesondere dort tätig, wo die 
staatliche Förderung nicht oder nur beschränkt wirksam 
wird. Die Förderung ist langfristig geplant und nicht an 
Fristen zur Einreichung von Unterlagen und ähnliches 
gebunden.

Maßstab für die Förderung ist die Bedeutung des Pro-
jektes oder Objektes für die Schönheit, die Vielfalt und 
die Geschichte des Landes und das Heimatgefühl und 
das Landesbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger in 
NRW. Diese muss in einer Beschreibung des inhaltlichen 
Konzeptes deutlich gemacht werden. 

Die Möglichkeit öffentlicher Förderung ist zu prüfen. 
Die Finanzierung zu erwartender Unterhaltungs- und 
Betriebskosten ist zu sichern (Finanzierungsplan, Auf-
stellung zu erwartender Folgekosten). Laufende Be-
triebsausgaben werden nicht gefördert. 

Gefördert werden vor allem private Initiativen (bür-
gerschaftliches Engagement). Es werden sowohl kleine 
Maßnahmen als auch größere Vorhaben unterstützt, 
dabei werden alle Landesteile berücksichtigt. 

Der Förderanteil der NRW-Stiftung hängt von der je-
weiligen Einzelfallentscheidung ab.

 Weitere Informationen finden sich unter:
www.nrw-stiftung.de

Förderungen durch 
Stiftungen
LWL-Kulturstiftung
Das besondere Augenmerk der Fördertätigkeit liegt
auf überörtlichen, spartenübergreifenden oder in-
terdisziplinären kulturellen Projekten und Kooperationen 
mit westfälisch-lippischem Bezug. Kulturelle Netzwerke 
sollen erhalten und ausgebaut werden. Im Blickpunkt 
stehen dabei Projekte aus den Sparten bildende Kunst, 
Film, Musik, Theater, Literatur und landeskundliche 
kulturelle Forschung genauso wie Projekte in Museen 
sowie der Archiv- und Denkmalpflege. Antragsfrist ist 
üblicherweise im August jeden Jahres, die Fördersumme 
ist projektabhängig. 

Bei ihrer Projektauswahl konzentriert sich die Stiftung 
auf folgende Kriterien:

  Projekte sollen einen speziell westfälisch-lippischen 
Schwerpunkt haben,

  Projekte sollen einen kulturellen Mehrwert schaffen 
und eine hervorragende Position in der breiten west-
fälisch-lippischen Kulturlandschaft einnehmen, um 
diese mit kultureller Qualität zu bereichern,

  Projekte sollten eine hohe Öffentlichkeitswirksamkeit 
haben, um weitere Netzwerkpartner zu gewinnen,

  Projekte sollten dazu geeignet sind, kulturelle Netz-
werke zu schaffen, auszubauen oder zu sichern. 

Langfristig sollen die Projekte zur weiteren Verbesserung 
der kulturellen Infrastruktur in der gesamten Region 
Westfalen-Lippe beitragen. Die Fördersumme hängt vom 
jeweiligen Projekt ab.

 Weitere Informationen finden sich unter: 
www.lwl-kulturstiftung.de

Stiftung Westfalen-Initiative
Die Stiftung fühlt sich besonders dem Subsidiaritätsprin-
zip verpflichtet und tritt für Dezentralisierung, indivi-
duelle Eigenverantwortung und bürgerschaftliches 
Engagement ein. Ziel ist die Stärkung der regionalen 
Identität in Westfalen. Das Projekt soll von mehreren 
Trägern getragen werden. Die Höhe der Fördermittel 
hängt von der Einzelentscheidung der Stiftungsgremien 
ab. Hierbei werden vor allem stiftungseigene Projekte 
verfolgt und Projekte anderer Träger begleitet. Die 
Förderung ist langfristig geplant und nicht an Fristen zur 
Einreichung von Unterlagen oder ähnliches gebunden.

 Weitere Informationen finden sich unter: 
www.westfalen-initiative.de
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Stiftung Umwelt und 
Entwicklung NRW
Ziel der Stiftung ist die Förderung von Umweltschutz 
und Entwicklungshilfe, insbesondere im Sinne von 
nachhaltiger Entwicklung. 

Die Stiftung fördert in der Regel Projekte von gemein-
nützigen Vereinen, Organisationen oder Stiftungen, die 
in NRW tätig sind. Für die Stiftung ist das ehrenamtliche 
Engagement ein wichtiges Förderkriterium.

Gefördert werden insbesondere Projekte mit folgenden 
Themenschwerpunkten:

  Umwelt-, Klima- und Naturschutz, 
  Ressourcenschonung, 
  Erhaltung von Biodiversität,
  entwicklungspolitische Bildung und Information,
  interkulturelles Lernen zu Themen aus den Bereichen 
Umwelt und Entwicklung,

  nachhaltige Produktion und nachhaltiger Konsum.

Förderfähige Aktivitäten im Rahmen von Projekten kön-
nen sein:

  Erstellung und Erprobung von Informations- und Bil-
dungsmaterialien,
Durchführung von Bildungs- und Informationsver-
anstaltungen,

  projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit,
  Beteiligungs- und Dialogprozesse, Vernetzung und

Bündnisbildung,
  Entwicklung von Konzepten und Recherchearbeiten, 

die für die Umsetzung komplexer Projektaktivitäten 
notwendig sind,

  Anschaffungen, etwa von Geräten, die für die geplan-
ten Maßnahmen notwendig sind,

  Ergebnissicherung und -dokumentation,
  begleitende oder nachfolgende Evaluationen,
  Bau- und Umbaumaßnahmen, etwa von Räumlich-

keiten für Bildungsveranstaltungen.

Förderfähig sind Personalkosten, Investitionen, Sach-
kosten und Projektverwaltungskosten. 

Im Allgemeinen müssen 20 Prozent der Projektkosten 
vom Projektträger selbst getragen werden. Allerdings 
sind solche Projekte ausgeschlossen, die bereits von an-
deren Landesstiftungen oder von Landesbehörden ge-
fördert werden. Die Projekte dürfen in der Regel bis zu 
zwei Jahre, in Ausnahmefällen drei Jahre dauern. Die 
Förderung ist langfristig geplant und nicht an Fristen zur 
Einreichung von Unterlagen und Ähnliches gebunden.

 Weitere Informationen finden sich unter: 
www.sue-nrw.de

Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz
Ziel der Stiftung ist die Förderung des Erhalts und der 
Wiederherstellung bedeutsamer Kulturdenkmäler in 
Deutschland, sowie das Bewusstsein der Menschen für
die Notwendigkeit der Pflege von Denkmälern zu 
stärken. Es werden Denkmäler aller Kategorien berück-
sichtigt. Die Stiftung setzt ihre Zuschüsse dort ein, wo 
öffentliche Gelder nicht ausreichend vorhanden sind 
oder private Eigentümer ihren Anteil bei der Erhaltung 
eines Denkmals nicht alleine aufbringen können. 

Daher fördert sie Denkmäler im Besitz von privaten 
Einrichtungen, Vereinen, Kirchengemeinden, Privat-
personen oder Kommunen. 

Fördermittel können bundesweit für alle formal unter 
Denkmalschutz stehenden Kulturdenkmäler gewährt 
werden, das heißt alle Epochen von der archäologischen 
Grabung bis einschließlich dem 20. Jahrhundert, alle 
Kategorien: Baudenkmale wie beispielsweise Dorf- und 
Stadtkirchen, Klöster, Bürgerhäuser, Villen, Wohnbauten, 
öffentliche Bauten wie Schwimmbäder oder Rathäuser, 
Bauten für Wirtschaft und Handel, Bauernhäuser, Bur-
gen und Schlösser, Kleindenkmäler, Denkmäler der 
Technik- und Wissenschaftsgeschichte wie Sternwarten, 
Schiffe, Windmühlen oder Produktionsstätten, wertvolle 
Ausstattungen, Parks und Gärten.

Voraussetzung für die Förderung ist ein Eintrag in 
der Denkmalliste oder die vorläufige beziehungsweise 
endgültige Unterschutzstellung sowie die Erlaubnis 
der unteren Denkmalschutzbehörde nach § 9 DSchG. 
Besonders gefördert werden Denkmäler, die akut vom 
Verfall bedroht sind. 

Die Bewerbungsphase läuft üblicherweise jährlich bis 
zum 31. August. Die Förderung orientiert sich an der 
kunst- und kulturhistorischen Bedeutung, der bau-
lichen Gefährdung, dem öffentlichen Interesse an der 
Erhaltung des Kulturdenkmals sowie den finanziellen 
Möglichkeiten der Stiftung.

Weitere Informationen sowie die Förderrichtlinien 
finden sich unter: 

www.denkmalschutz.de
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Deutsche Stiftung für Engagement 
und Ehrenamt
Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt 
soll seit dem Jahr 2020 das Ehrenamt und bürgerschaft-
liche Engagement in Deutschland stärken und fördern. 

Die öffentlich-rechtliche Stiftung ist ein zentrales Ergeb-
nis der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“. 
Sitz der Stiftung ist Neustrelitz in Mecklenburg-Vor-
pommern.

Als zentrale Anlaufstelle auf Bundesebene soll die Stif-
tung Serviceangebote wie Beratung und Qualifizierung 
für ehrenamtlich und bürgerschaftlich Engagierte be-
reitstellen. Sie soll Vereine und Initiativen bei der Weiter-
entwicklung ihrer Organisationsstrukturen und Pro-
fessionalisierung begleiten.

Die Stiftung wird ehrenamtliches und bürgerschaftliches 
Engagement unter Berücksichtigung bestehender 
Bundesprogramme, wie „Zusammenhalt durch Teilhabe“, 
„Demokratie leben!“ und „Bundesprogramm Ländliche 
Entwicklung“ fördern.

Die Programme werden von der Stiftung in Newslettern 
und in den Sozialen Medien veröffentlicht.

Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert 
innovative, modellhafte Vorhaben zum Schutz der 
Umwelt im Sinne von ökologischen, ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Aspekten der nachhaltigen 
Entwicklung. Das Förderangebot der DBU orientiert sich 
dabei an interdisziplinär konzipierten Förderthemen, die 
kontinuierlich an die sich verändernden Anforderungen 
des Umweltschutzes angepasst werden. Zugleich wird 
die Möglichkeit geschaffen, über eine themenoffene 
Förderung innovative Ideen von Projektpartnern aufzu-
greifen und innovative Umweltschutzprojekte mit 
besonderer Bedeutung zu fördern, die außerhalb der 
definierten Förderthemen angesiedelt sind.

Die Stiftung fördert lösungsorientierte Projekte zum 
Schutz der Umwelt. Antragsberechtigt sind natürliche 
und juristische Personen des privaten und öffentlichen 
Rechts, wobei im Unternehmensbereich vorrangig 
kleine und mittlere Unternehmen gefördert werden 
(Mittelstandspriorität).

Neben der „Themenoffenen Förderung“ sind seit einigen
Jahren 12 Förderthemen identifiziert und ausgeschrie-
ben worden, die dazu dienen sollen, aktuellen gesell-
schaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Diese 
Themen werden in unregelmäßigen Abständen und nach 
Bedarf ergänzt oder ersetzt.

Derzeit handelt es sich um die folgenden zwölf The-
menfelder:
1. Instrumente und Kompetenzen der Nachhaltigkeits-

bewertung sowie Stärkung von Nachhaltigkeits-
bewusstsein und -handeln,

2.  Nachhaltige Ernährung und nachhaltiger Umgang 
mit Lebensmitteln,

3. Entwicklung, Gestaltung und Akzeptanz umwelt-
schonender Konsumgüter,

4.  Klima  und ressourcenschonendes Bauen,
5. Energie- und ressourcenschonende Quartiersent-

wicklung und -erneuerung,
6.  Erneuerbare Energie, Energieeinsparung und -effi-

zienz,
7. Ressourceneffizienz durch innovative Produktions-

prozesse, Werkstoffe und Oberflächentechnologien,
8.  Kreislaufführung und effiziente Nutzung von um-

weltkritischen Metallen und mineralischen Rest-
stoffen,

9. Reduktion von Emissionen reaktiver Stickstoffver- 
bindungen in die Umweltkompartimente,

10.  Integrierte Konzepte und Maßnahmen zu Schutz
  und Bewirtschaftung von Grundwasser und Ober-

flächengewässern,

11. Naturschutz und nachhaltige Naturnutzung in Nutz-
landschaften und Schutzgebieten,

12.  Bewahrung und Sicherung national wertvoller Kultur-
güter vor schädlichen Umwelteinflüssen.

Anträge können kontinuierlich gestellt werden. Die 
detaillierten Kriterien für eine Förderung sind in den 
Förderleitlinien beschrieben. Der Zuschuss kann je nach 
Projekt und Antragsteller in unterschiedlicher Höhe 
gewährt werden. Das Programm ist langfristig geplant 
und nicht an Fristen zur Einreichung von Unterlagen 
oder Ähnliches gebunden. 

 Weitere Informationen finden sich unter: 
www.dbu.de/foerderthemen

Weitere Informationen unter:
www.deutsche-stiftung-engagement-und-
ehrenamt.de/ 
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Wettbewerbe und Preise für freiwilliges Engagement

Wettbewerbe und Preise 
für freiwilliges Engagement 

Online-Serviceangebot 
„Preiselandschaft“
In Deutschland gibt es eine Vielzahl an Wettbewerben 
und Preisen für freiwilliges Engagement. Diese haben das 
Ziel, freiwilliges Engagement öffentlich anzuerkennen 
und zu würdigen sowie engagierte Menschen und ihre 
Organisationen in ihrem Handeln zu bestärken. 

Das Online-Serviceangebot „Preiselandschaft“ informiert 
über diese Preise und hilft, einfach und schnell regions- 
und themenbezogene Wettbewerbe zu freiwilligem 
Engagement zu finden. 

Weitere Informationen unter:
www.deutscher-engagementpreis.de/
preiselandschaft 

„Rolle vorwärts – der Preis des 
Westfälischen Heimatbundes für 
frische Ideen“
Der Westfälische Heimatbund schreibt alle zwei Jahre 
mit „Rolle vorwärts“ seinen Preis für frische Ideen in 
der Heimatarbeit aus. Seit 2015 vergibt das Kuratorium 
des WHB den Innovationspreis für Heimatakteurinnen 
und -akteure. Ausgezeichnet werden Heimataktive zum 
einen für besonders zukunftsweisende Projekte und 
zum anderen in der Kategorie Nachwuchs für eine 
außergewöhnlich engagierte Kinder- und Jugendarbeit.

Preiswürdig ist ein Projekt, das als Impulsgeber und
als Modell für andere Vereine dienen kann. Die Aus-
zeichnung wird durch die Kulturstiftung der West-
fälischen Provinzial Versicherung finanziert.

In der Kategorie Nachwuchs wird ein weiteres vor-
bildliches Projekt von, für und mit Kindern und jungen
Erwachsenen ausgewählt, das neue Ideen für die Heimat-
arbeit entwickelt und anderen Vereinen Anregungen 
bieten kann. Das Preisgeld der Kategorie Nachwuchs 
wird von den Sparkassen in Westfalen-Lippe gestiftet.
Das Preisgeld beträgt jeweils 4.000 Euro.  

Weitere Informationen unter:
www.whb.nrw 
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Glossar und 
Abkürzungsverzeichnis

Verbände und 
Netzwerke

BauGB  Baugesetzbuch
DVS  Deutsche Vernetzungsstelle   
  Ländliche Räume 
ELER  Europäischer Landwirtschaftsfonds  
  für die Entwicklung des 
  ländlichen Raums
GAK  Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur  
  und Länderprogramme 
GAKG  Gesetz über die     
  Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung  
  der Agrarstruktur und des 
  Küstenschutzes“ 
Gebietskulisse ein abgegrenztes Gebiet, das aus   
  einzelnen Teilgebieten besteht, die  
  in geografischer und naturschutz-
  fachlicher Hinsicht homogen sind
IKEK  Integriertes Kommunales   
  Entwicklungskonzept
ILE  Integrierte Ländliche Entwicklung
LAG   Lokale Aktionsgruppe 
LEADER „Liasons entre actions de dévelop- 
  pement de l’économie rurale“   
  (deutsch: Verbindung zwischen   
  Aktionen zur Entwicklung   
  der ländlichen Wirtschaft)
Runderlass allen untergeordneten Dienststellen  
  zugeleitete Anordnung einer Behörde
VITAL.NRW Förderprogramm des Landes NRW:  
  Verantwortlich – Innovativ –   
  Attraktiv – Ländlich
ZeLE  Zentrum für Ländliche Entwicklung 

BLE – Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung
Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat 
vielfältige Aufgaben in den Bereichen Landwirtschaft, 
Ernährung, ländliche Räume, Forst, Fischerei und Ver-
braucherschutz. Die Bundesanstalt nimmt dabei viele
unterschiedliche Funktionen wahr, wie etwa Informa-
tions- und Aufklärungsaufgaben sowie Projektträger-
aufgaben.

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn

www.ble.de

Deutsche Vernetzungsstelle 
Ländliche Räume
Die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume ist 
der Knotenpunkt für alle in Deutschland agierenden 
Netzwerke für den ländlichen Raum. Dabei nimmt die 
Vernetzungsstelle unterschiedliche Aufgaben wahr, wie 
die Informationsvermittlung über wichtige Themen und 
Fördermöglichkeiten, die Vernetzung von engagierten 
Akteurinnen und Akteuren und die Veranstaltung von 
Schulungen.

Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume in der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn

dvs@ble.de
www.netzwerk-laendlicher-raum.de 

Projekt „Digitale Dörfer“ des 
Frauenhofer-Instituts
Mit dem im Sommer 2015 gestarteten Projekt will das 
Institut Lösungen und Chancen der Digitalisierung für 
den ländlichen Raum erforschen und untersuchen und 
damit unterschiedliche Aspekte des ländlichen Lebens 
gestalten, wie Nahversorgung oder Kommunikation. 
Die aktuelle dritte Projektphase soll die zuvor erzielten 
Ergebnisse und Erkenntnisse übertragbar und alltags-
tauglich machen.

Fraunhofer IESE,
Fraunhofer-Platz 1, 67663 Kaiserslautern

www.digitale-doerfer.de
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ZeLE – Zentrum für Ländliche 
Entwicklung
Das Zentrum für Ländliche Entwicklung unterstützt 
und begleitet die eigenständige Entwicklung des 
ländlichen Raumes in NRW, indem es bürgerschaftliches 
Engagement unterstützt, kulturelle Identität fördert und 
bei ökologischer Ressourcennutzung hilft. Das Angebot 
richtet sich an alle Menschen und Organisationen, die 
an der ländlichen Entwicklung interessiert sind.

Zentrum für Ländliche Entwicklung im Ministerium 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz NRW
Emilie-Preyer-Platz 1, 40479 Düsseldorf

zele@mulnv.nrw.de
www.umwelt.nrw.de/landwirtschaft/wer-macht-was/

 zentrum-fuer-laendliche-entwicklung 

Institut für Ländliche Räume des 
Thünen-Instituts
Das Institut für Ländliche Räume des Thünen-Instituts 
erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen für eine nach-
haltige Entwicklung der ländlichen Räume. Dabei 
untersucht das Institut mit empirischen Methoden vor 
welchen spezifischen Herausforderungen der ländliche 
Raum steht, was daraus resultiert und wie darauf reagiert 
wird.

Thünen-Institut für Ländliche Räume
Bundesallee 64, 38116 Braunschweig

lr@thuenen.de
www.thuenen.de/de/lr

ARL – Akademie für 
Raumentwicklung in der Leibniz-
Gemeinschaft
Die Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-
Gemeinschaft leistet wissensbasierte Analyse und
Beratung zu aktuellen Fragen nachhaltiger Raument-
wicklung. Die Akademie macht ihre Erkenntnisse allen 
fachlich Interessierten und politisch-administrativen 
Verantwortlichen dauerhaft zugänglich.

ARL – Akademie für Raumentwicklung in 
der Leibniz Gemeinschaft
Vahrenwalder Straße 247, 30179 Hannover

arl@arl-net.de
www.arl-net.de 

DORFbegegnungsLÄDEN in 
Deutschland e.V.
Der Verein DORFbegegnungsLÄDEN e. V. will zeigen, dass 
Bürgerläden nicht nur Einkaufsstätten sind, sondern 
auch Begegnungsstätten, in denen soziale Kontakte 
gepflegt werden und daher als essentielle Teile des 
ländlichen Raumes erhalten werden müssen. 

Der Erfahrungsaustausch soll gefördert und andere 
kleine Dorfläden unterstützt werden.

Dorfladen Otersen w. V.
Steinfeld 9, 27308 Kirchlinteln-Otersen

dorfladen@otersen.de
dorfladen-netzwerk.de




